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Grußwort von Oberbürgermeister Jörg Dehm zum 50 jäh ri-
gen Jubiläum des Gutachterausschusses in Hagen 
 

 
 Es ist die vorrangige Aufgabe der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte, Bürger, Banken, Wirtschaft und Verwaltung 
über die Grundstücksmärkte zu informieren und damit zur 
Transparenz am Immobilienmarkt beizutragen. Die auf dieser Basis 
und nach den Grundsätzen der amtlichen Wertermittlung erstellten 
Wertgutachten haben entscheidend dazu beigetragen, dass 
Deutschland nicht wie die USA, Irland und Spanien von einer 
Überbewertung der Immobilien, der sogenannten Immobilienblase, 
heimgesucht wurde. Die in der Welt einzigartige Einrichtung der 
Gutachterausschüsse für Grundstückswerte hat mit der Veröffentli-
chung von Umsatzzahlen und Durchschnittspreisen sowie durch 
Wertangaben in Gutachten wesentlichen Anteil daran, dass 
spekulative Preisentwicklungen schonungslos offengelegt wurden. 
 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte leistet in Hagen in dieser Hinsicht einen wich-
tigen Beitrag für unsere Stadt. Stadtentwicklung und Wirtschaftsentwicklung sind ohne ge-
naue Kenntnisse des Grundstücksmarktes nicht möglich. Der Gutachterausschuss in Hagen 
ist durch Herausgabe von Grundstücksmarktberichten, der Veröffentlichung von Bodenricht-
werten, Vergleichspreisen und anderen Kenngrößen der Wertermittlung seit nunmehr 50 
Jahren seinem gesetzlichen Auftrag in hervorragender Weise gerecht geworden.  
 
Davon hat insbesondere die städtische Wertermittlungsstelle, die wie die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses organisatorisch beim Amt für Geoinformation und Liegenschaftska-
taster angesiedelt ist, profitiert. Die organisatorische Nähe hilft, qualifizierte Wertermittlungen 
für liegenschafts- und finanzpolitische Fragestellungen der Stadt zu erarbeiten.  
 
Aber auch die der Bewertung unkundigen und gelegentlichen Marktteilnehmer, Mitbürger, die 
einmal in ihrem Leben eine Immobilie erwerben, erhalten durch die Dienstleistungen und 
Produkte des Gutachterausschusses eine wichtige Hilfestellung bei ihrer Kaufentscheidung. 
 
Schließlich sind die vom Gutachterausschuss ermittelten und veröffentlichten Marktanpas-
sungsfaktoren für die amtlichen Wertermittlungsverfahren notwendige Informationen für die 
freien Sachverständigen der Grundstückswertermittlung, um sachgerechte Gutachten erstel-
len zu können. 
 
Diese zur 50-Jahr-Feier verfasste Broschüre soll über die Aufgaben und die Arbeit des Gut-
achterausschusses informieren. Ich danke den ehrenamtlichen Sachverständigen des Gut-
achterausschusses und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihr 
Engagement und wünsche dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Ha-
gen weiterhin viel Erfolg. 
 

  
 

 
 

 
Jörg Dehm 
Oberbürgermeister 
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 Abb. A: Hauptbahnhof Hagen
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Vorwort des Vorsitzenden des Gutachterausschusses f ür 
Grundstückswerte in der Stadt Hagen 
 

Die nachfolgenden Berichte und authentischen Materialien 
sollen daran erinnern, dass der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in der Stadt Hagen vor 50 Jahren von der 
damaligen Landesbaubehörde Ruhr eingerichtet worden ist. 
 
Der Gutachterausschuss nimmt im Verwaltungsaufbau eine 
Sonderstellung ein. Er arbeitet nach einem Bundesgesetz, ist 
eine Landesbehörde und bedient sich einer Geschäftsstelle, 
die organisatorisch zur Stadt Hagen gehört.  
Der Gesetzgeber hat ihm Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit verliehen. Selbstständig ist er, weil er als 

eigene Behörde Verwaltungsakte erlassen kann. Unabhängig ist er, weil er nicht den 
Weisungen des Oberbürgermeisters oder der Bezirksregierung unterliegt.  Selbst die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle arbeiten fachlich auf Weisung 
des Gutachterausschusses bzw. seines Vorsitzenden. Die Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit soll sicherstellen, dass die Wertermittlungen des Gutachterausschusses 
nicht durch politische oder finanzielle Interessen beeinflusst werden. Wie es sich in 
einer Demokratie bewährt hat, prüft die Bezirksregierung die Einhaltung der Rechts-
vorschriften bei seiner Aufgabenerledigung.  
 
In seiner 50-jährigen Tätigkeit ist es dem Gutachterausschuss gelungen, den 
Hagener Immobilienmarkt transparent darzustellen. Seine Produkte liefern Bürgern, 
Wirtschaft und Verwaltung Informationen über das aktuelle Marktgeschehen. Die pro-
fessionellen Gutachten werden von den Auftraggebern geschätzt. 
Der Stadt Hagen liefert der Gutachterausschuss wichtige Informationen für die Stadt-
entwicklung und bearbeitet qualifiziert Gutachten für Enteignungen, Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen. 
 
All das geht nur durch die Kompetenz und Sachkunde sowie das persönliche Enga-
gement der ehrenamtlichen Sachverständigen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle.  Daran soll an dieser Stelle auch erinnert werden. 
Als Vorsitzender des Ausschusses bedanke ich mich bei allen, die in den 50 Jahren 
zur erfolgreichen Arbeit des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der 
Stadt Hagen beigetragen haben. 
 
 
 
Rainer Höhn 
Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Hagen 
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50 Jahre Gutachterausschüsse in Deutschland und speziell in NRW 
 

 

1.  50 Jahre Gutachterausschüsse in Deutschland  
und speziell in NRW  
 
Rainer Höhn, Hans-Wolfgang Schaar 
Nachdruck des in „Immobilien & bewerten“ 2011, Heft 3 erschienenen Beitrags,  
mit freundlicher Genehmigung der Sprengnetter GmbH. 

 
1.1. Einleitung 
Als am 30.10.1960 das Bundesbauge-
setz (BBauG) in Kraft trat und zum ers-
ten Mal die wichtigsten Regelungen 
des Bauplanungsrechtes in einem Ge-
setz zusammengefasst wurden, schuf 
der Gesetzgeber etwas ganz Neues: 
Die Gutachterausschüsse für Grund-
stückswerte. Da es sich um eine voll-
ständig neue Einrichtung handelte und 
wichtige Organisationsfragen den Län-
dern übertragen waren, die in Durch-
führungsverordnungen der Länder zum 
Bundesbaugesetz geregelt wurden, 
kam es zur Bildung der meisten Gut-
achterausschüsse erst im Laufe des 
Jahres 1961, also vor 50 Jahren. In 
Hagen führte der Gutachterausschuss 
seine erste Sitzung am 21.10.1961 
durch, in Essen wurde die erste Sit-
zung bereits zum 18.04.1961 einberu-
fen. Die Institution der Gutachteraus-
schüsse ist demnach 50 Jahre alt. 
Anlässlich dieses Jubiläums finden in 
Deutschland Erinnerungsveranstaltun-
gen und Feierstunden statt. In Nord-
rhein-Westfalen wurde das Jubiläum 
der Gutachterausschüsse am 
13.09.2011 mit einer Veranstaltung in 
der Historischen Stadthalle Wuppertal 
feierlich begangen. 
So soll auch dieser Beitrag an die viel-
fältigen Aufgaben und die Leistung der 
Gutachterausschüsse zur Schaffung 
von Markttransparenz für alle Bevölke-
rungskreise in ganz Deutschland erin-
nern. Gleichwohl werden bestimmte 
Entwicklungen nur für die nordrhein-

westfälischen Gutachterausschüsse 
dargestellt, weil zum Einen länderspe-
zifische Besonderheiten existieren und 
zum Anderen die Autoren aus Nord-
rhein-Westfalen stammen und sich in 
den Regelungen dieses Landes vor-
rangig auskennen. 
 
1.2. Eine neue Behörde wird 
eingerichtet – die Organisation 
1.2.1 Wie alles begann 
„Wertermittlungsgrundsätze und Wert-
schätzungen finden schon in der Bibel 
Erwähnung (3. Buch Mose [Leviticus] 
Kap. 25, Vers 14 ff.; Lukas Kap. 2, 
Vers 1 bis 7; Jesaja Kap. 5.8). Es dürf-
te sich hierbei aber nicht um die Ur-
sprünge handeln, denn Fragen der 
Bodenschätzung und der Bodennut-
zung gehören zu den ältesten Wissen-
schaften in allen Kulturen... Die Immo-
bilienschätzung war eine priesterliche 
Aufgabe, und so mancher Sachver-
ständige wünscht sich heute deren 
biblischen Status herbei ([3. Buch, 
Anm. d. Verf.] Mose Kap. 27, Vers 14)“ 
(Kleiber, Kleiber-digital, Teil II, 6, Rn. 
105, 106, Stand 26.07.2011). 
Die Vorschriften im 19. Jahrhundert zu 
steuerlichen Bewertungen, insbeson-
dere die „Leitlinien für die Sammlung 
von Pacht- und Kaufpreisen bei den 
Katasterbeamten“ (1833), das Preußi-
sche Grundsteuergesetz vom 
21.05.1861, das Preußische Ergän-
zungssteuergesetz vom 14.07.1893 
und der Runderlass des preußischen 
Finanzministers v. Miquel betreffend 
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die Sammlung von Grundstückskauf-
preisen legten die Grundsteine für die 
moderne Wertermittlung. Erste syste-
matische Kaufpreissammlungen sind 
bereits im 18. Jahrhundert in den west-
lichen preußischen Provinzen nach-
weisbar1. Nachdem Kaufpreise zu-
nächst bei den Grundbuchämtern ge-
sammelt wurden, ging diese Aufgabe 
der steuerlichen Kaufpreissammlungen 
1929 auf die staatlichen Katasterämter, 
in den großen Städten häufig auch auf 
kommunale Bewertungsdienststellen 
über. Hierin liegt der Grund für die in 
vielen Bundesländern heute noch übli-
che, äußerst bewährte Zuordnung der 
amtlichen Wertermittlung zu den Ver-
messungs- und Katasterbehörden. 
Am 26.11.1936 trat die Verordnung 
über das Verbot von Preiserhöhungen 
(Preisstoppverordnung) in Kraft. Sie 
hatte neben der ideologischen (Kriegs-
vorbereitung) auch eine ökonomische 
Komponente: Nach dem Ersten Welt-
krieg war in Deutschland ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum zu verzeichnen, 
das mit einem deutlichen Anstieg der 
Lohnkosten einher ging. Die weltwirt-
schaftlichen Ereignisse (Weltwirt-
schaftkrise, Schwarzer Freitag 1929) 
führten u.a. zu Notverordnungen, die 
einen weiteren Lohn- und Preisanstieg 
verhindern sollten. Nach Errichtung der 
nationalsozialistischen Diktatur wurde 
der Staatshaushalt weitgehend über 
die Notenpresse finanziert. Mit dem 
Preisbildungsgesetz – Gesetz zur 
Durchführung des Vierjahresplans – 
Bestellung eines Reichskommissars 
für die Preisbildung – vom 29. Oktober 
1936 wurde erneut ein Reichskommis-
sar eingesetzt, dessen Aufgabe die 
Überwachung der Preisbildung von 
Gütern jeglicher Art war – Immobilien-
preise eingeschlossen. Die Preis-

                                            
1 a.a.O. Rn. 118, 132, 134 

stoppverordnung vom 26.11.1936 
schließlich sollte jedwede Preissteige-
rung ausschließen. Damit wurden in-
des nicht generell alle Preissteigerun-
gen gestoppt, denn schon in der Ver-
ordnung waren Ausnahmen vorgese-
hen, soweit dies aus volkswirtschaftli-
chen Gründen oder zur Vermeidung 
besonderer Härten dringend erforder-
lich erschien. In diesem Kontext wurde 
der Begriff der „volkswirtschaftlich ge-
rechtfertigten Preise“ eingeführt, der 
jedoch niemals definiert wurde. 
 
1.2.2 Auf dem Weg zum BBauG 
Die Preisstoppverordnung galt bis weit 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs und 
der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland. Selbst heute gilt ein klei-
ner Teil der Vorschrift weiter, s. u. Mit 
der Währungsreform wurde 1948 der 
Preisstopp für Trümmergrundstücke 
aufgehoben. In den durch die Liberali-
sierung der Wirtschaft geprägten Fol-
gejahren mehrten sich Stimmen insbe-
sondere auch aus den Gebietskörper-
schaften nach einer vollständigen Auf-
hebung des Preisstopps auf dem Im-
mobilienmarkt. Insbesondere in den 
Ballungsräumen wurde dieser für einen 
Anstieg der Immobilienpreise verant-
wortlich gemacht, denn das Instrument 
wurde offenbar nicht konsequent ge-
handhabt. Diese Praxis führte zu einer 
massiven Angebotsverknappung, denn 
mit keiner anderen Anlageform konn-
ten seinerzeit derart hohe Renditen 
erzielt werden. Zudem stieg der Anteil 
nicht beurkundeter Kaufpreisanteile 
rasant. Auch die Rechtsprechung hob 
zunehmend darauf ab, dass die seit 
1936 eingetretene Entwicklung und 
Qualitätsverbesserung der Grundstü-
cke bei der Anwendung der Preis-
stoppvorschriften zu berücksichtigen 
sei. 
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1952 wurden die Preise für bebaute 
Grundstücke frei gegeben. Auch bei 
Enteignungen nach dem Baulandbe-
schaffungsgesetz von 1953 waren seit 
1936 eingetretene Wertveränderungen 
zu berücksichtigen, soweit sie auf einer 
veränderten Kaufkraft der Mark beruh-
ten. Auf Initiative des Bauausschusses 
des Deutschen Städtetags 1954 wur-
den unter Beteiligung der Städte 
Pforzheim, Köln und Essen sowie des 
Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk 
(heute Regionalverband Ruhr) umfang-
reiche Preisuntersuchungen durchge-
führt. Die Untersuchungen ergaben 
eine echte Preissteigerung seit 1936 
von im Mittel 149% (Extremwerte: 
Freiburg 280%, Kiel 111%)! Resultat 
dieser Erkenntnisse war die Schöpfung 
des Begriffs „reflektierter Stopppreis“, 
ein Stopppreis, der die seit 1936 einge-
tretenen Veränderungen berücksichtig-
te.  
Mit der Einführung des Bundesbauge-
setzes entfielen schließlich 1960 alle 
Preisstoppvorschriften – mit einer Aus-
nahme: Das Grundstücksverkehrsge-
setz von 1961 schreibt bis heute eine 
Genehmigungspflicht für den Verkauf 
land- und forstwirtschaftlich genutzter 
Grundstücke vor. Die Durchführung ist 
landesrechtlich geregelt. In Nordhrein-
Westfalen unterliegen bis heute die 
Verkäufe entsprechender Grundstücke 
mit mehr als 1 ha Fläche dem Geneh-
migungsvorbehalt. 
 
1.2.3 Rechtsgrundlage Bundes-

baugesetz 
Bereits im Vorfeld der Einführung des 
Bundesbaugesetzes und der damit 
geplanten Aufhebung der Preisstopp-
verordnung hatte der Bundesgesetz-
geber die Notwendigkeit erkannt, uner-
fahrene, mit den Wertverhältnissen 
nicht vertraute Marktteilnehmer vor 
Übervorteilung zu schützen und damit 

eine Chancengleichheit herzustellen. 
Der Begriff der „Transparenz auf dem 
Immobilienmarkt“ war geboren. Kon-
sequent umgesetzt wurde dieser Ge-
danke der Markttransparenz durch die 
Aufnahme von Vorschriften zu einer 
amtlichen Wertermittlung in das im 
Entstehen begriffene Bundesbauge-
setz. Institutionen sollten geschaffen 
werden, die einerseits den Immobi-
lienmarkt beobachten und Grundla-
gendaten wie Bodenrichtwerte ermit-
teln, andererseits auch in bestimmten 
Fällen selbst Wertgutachten erstatten 
sollten. Gleichzeitig wurde diesen die 
Schaffung von Kaufpreissammlungen 
übertragen, die sich bald als wesent-
lichstes Informationsmedium heraus-
stellen sollten. Ein von Bundesrat, 
Bundestag und Bundesregierung beim 
Bundesverfassungsgericht in Auftrag 
gegebenes Rechtsgutachten hatte be-
reits 1954 die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes auf diesem Rechts-
gebiet eindeutig bejaht. Allerdings be-
schränkt sich der Bundesgesetzgeber 
bis heute auf einen groben Rahmen, 
den die Länder in eigener Zuständig-
keit ausfüllen können. 
Die Grundlage für die Einrichtung von 
„Gutachterausschüssen für Grund-
stückswerte und sonstige Wertermitt-
lungen“ findet sich im Bundesbauge-
setz (BBauG) vom 23.06.1960. Nach 
seinem Inkrafttreten zum 30.10.1960 
waren diese Behörden als selbststän-
dige und unabhängige Gremien zu 
gründen. Ihre Mitglieder sind mit Aus-
nahme der vorsitzenden Mitglieder eh-
renamtlich tätig und sollen in der Wert-
ermittlung sachkundig und erfahren 
sein. Bei der Ermittlung von Boden-
richtwerten ist auch jeweils ein Be-
diensteter der örtlichen Finanzbehörde 
als Gutachter heranzuziehen. 
Mit dem Beitritt der neuen Bundeslän-
der am 03.10.1990 waren auch hier 
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Gutachterausschüsse einzurichten; 
diese konnten 2010 auf ihr zwanzigjäh-
riges Bestehen zurückblicken. So wur-
de der erste Gutachterausschuss in 
Mecklenburg-Vorpommern bereits am 
13.09.1990 in der Hansestadt Wismar 
eingerichtet. Als Geburtsurkunde des 
Gutachterausschusswesens in diesem 
Bundesland ist ein Schreiben des Mi-
nisters des Innern der DDR, Herrn Dr. 
Diestel, an den Landessprecher des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
Herrn Brick, vom 27.09.1990 anzuse-
hen. Hierin wird angewiesen, in jedem 
Liegenschaftsamt des Bundeslandes 
eine Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses einzurichten.  
In der Organisation spiegeln sich die 
Partnerschaften zwischen alten und 
neuen Bundesländern beim Aufbau der 
Verwaltung wieder. So ist eine ähnli-
che Vielfalt der organisatorischen Zu-
ordnung wie in den alten Bundeslän-
dern anzutreffen; der in Baden-
Württemberg vor historischem Hinter-
grund begangene Fehler der Zuord-
nung zu jeder Gemeinde wurde glück-
licherweise nicht wiederholt. Mittlerwei-
le wurden durch Organisations- und 
Gebietsreformen die Zuständigkeitsbe-
reiche der Ausschüsse zum Teil mehr-
fach verändert. 
 
1.2.4 Umsetzung in den Bundes-

ländern (Organisation) 
Von Beginn an waren die Bundeslän-
der ermächtigt, für die Gutachteraus-
schüsse landesrechtliche Vorschriften 
zu erlassen. Je nach Bundesland hei-
ßen diese Gutachterausschussverord-
nung oder, weniger verbreitet, Durch-
führungsverordnung. Im Folgenden 
werden diese landesrechtlichen Vor-
schriften einheitlich Gutachteraus-
schussverordnung genannt. Die Er-
mächtigung bezog sich im Wesentli-
chen auf die organisatorische Zuord-

nung der Gutachterausschüsse und 
ihrer gleichzeitig einzurichtenden Ge-
schäftsstellen, die Möglichkeit, weitere 
Aufgaben zuzuweisen sowie die Rege-
lung von Arbeitsabläufen.  
In der Konsequenz dieser landesrecht-
lichen Gesetzgebungskompetenz wur-
den 11 bzw. heute 16 Organisations-
formen geschaffen, die leider auch zu 
einem höchst unterschiedlichen Grad 
der Aufgabenwahrnehmung geführt 
haben. Gerade in Bezug auf die in den 
vergangenen Jahren erfolgte Übertra-
gung neuer Aufgabe (vgl. Kap. 1.3 und 
1.6) wären eine straffe, bundesweit 
einheitliche Verordnungsgebung, Or-
ganisation und Fachaufsicht in jeder 
Hinsicht weitaus effektiver gewesen. 
Für die Stadtstaaten Berlin und Ham-
burg ist je ein Gutachterausschuss zu-
ständig, in Bremen sind es 2 (Bremen 
und Bremerhaven). Die übrigen Bun-
desländer haben zwischen 4 (Sachen-
Anhalt) und 1008 (Baden-
Württemberg) Gutachterausschüsse 
eingerichtet, vgl. Abb. 1. Bundesweit 
bestehen derzeit 1373 Gutachteraus-
schüsse. Zuständig sind die Aus-
schüsse in der Regel für das Gebiet 
eines oder mehrerer (Land-)Kreise und 
kreisfreier Städte. Einige Länder haben 
Ausschüsse auch für kreisangehörige 
Gemeinden eingerichtet, die zumeist 
eine bestimmte Einwohnerzahl über-
schreiten müssen. Nordrhein-
Westfalen weist seit 1981 auch den 
großen kreisangehörigen Gemeinden 
eigene Gutachterausschüsse zu, räumt 
aber gleichzeitig die Möglichkeit des 
Zusammenschlusses räumlich be-
nachbarter Ausschüsse und deren Ge-
schäftsstellen ein. In Baden-
Württemberg sind Gutachterausschüs-
se grundsätzlich für jede Gemeinde 
einzurichten – Ursache für die große 
Anzahl und für vielfältige Probleme. 
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Abb. 1: Gutachterausschüsse in den Ländern 

 
Je nach Landesrecht sind die Gutach-
terausschüsse Behörden des Landes 
(z.B. in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen) oder auch Behörde der 
Gebietskörperschaft (z.B. in Baden-
Württemberg und in Teilen Schleswig-
Holsteins). Ohne Ansehen der Zuord-
nung sind sie in jedem Fall gem. § 192 
Abs. 1 BauGB unabhängig und selb-
ständig. Damit sind sie Behörden au-
ßerhalb einer Behördenhierarchie. Sie 
unterliegen keiner fachlichen Weisung, 
sondern haben ihre Aufgaben in eige-
ner Verantwortung und nach bestem 
Wissen wahrzunehmen. Die Aufsicht 
über die Einhaltung von Recht und 
Gesetz (Rechtsaufsicht) obliegt in der 
Regel der Behörde, die auch die Mit-
glieder der Ausschüsse bestellt. 
Mitglieder der Gutachterausschüsse 
sollen in der Wertermittlung sachkun-
dig und erfahren sein. Diese Voraus-
setzungen sind häufig bei Vermes-
sungsingenieuren, Architekten, Immo-
bilienmaklern und sonstigen Personen 
aus Tätigkeitsfeldern rund um Ver-
marktung, Entwicklung und Manage-
ment von Immobilien anzutreffen. Je 

nach Landesrecht werden die Aus-
schussmitglieder von den Bezirksregie-
rungen (so in Nordrhein-Westfalen), 
Ministerien, Senatsverwaltungen oder 
der Gemeinde auf 4 oder 5 Jahre be-
stellt; eine Wiederbestellung ist mög-
lich. In Analogie zu den Höchstalters-
grenzen der öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen endet 
die Amtszeit der ehrenamtlichen Gut-
achter häufig mit dem Erreichen des 
70. Lebensjahres. 
 
1.2.5 Aufgaben des Gutachteraus-

schusses 
§ 193 BauGB beschreibt die Aufgaben 
der Gutachterausschüsse, die sich na-
türlich im Laufe der vergangenen Jahr-
zehnte erweitert haben und in Zukunft 
noch weiter wachsen werden. Im We-
sentlichen können die zentralen 
Pflichtaufgaben heute mit der Führung 
und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung, der Ableitung und Veröffentli-
chung der Bodenrichtwerte und der 
weiteren für die Wertermittlung erfor-
derlichen Daten sowie der Erstattung 
von Gutachten über den Verkehrswert 
beschrieben werden. Manche Gutach-
terausschussverordnungen weisen 
darüber hinaus noch weitere Aufgaben 
zu, wie z.B. in Nordrhein-Westfalen die 
Herausgabe von Grundstücksmarktbe-
richten, die Mitwirkung oder die Her-
ausgabe von Mietpreisübersichten 
oder Mietspiegeln. Kap. 1.4 stellt die 
Entwicklung der Aufgaben chronolo-
gisch dar. 
 
1.2.6 Geschäftsstelle 
Der Gutachterausschuss bedient sich 
einer Geschäftsstelle. Diese unterstützt 
den aus ehrenamtlichen Mitgliedern 
bestehenden und damit nicht perma-
nent präsenten Gutachterausschuss 
bei der Durchführung seiner Aufgaben. 
Hierzu gehören insbesondere die Füh-



50 Jahre Gutachterausschüsse in Deutschland und speziell in NRW 
 

 

 12 

rung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlung, die Vorbereitung der Be-
schlüsse über Bodenrichtwerte, weite-
re für die Wertermittlung erforderliche 
Daten und den Grundstücksmarktbe-
richt, die Vorbereitung der Verkehrs-
wertgutachten, die Erteilung von Aus-
künften sowie die Abwicklung der Ge-
schäftsvorfälle. 
Da auch hier die landesrechtlichen 
Gutachterausschussverordnungen 
greifen, sind die Geschäftsstellen bun-
desweit unterschiedlich organisiert. In 
Nordrhein-Westfalen sind sie zumeist 
dem Aufgabenbereich Vermessung, 
Kataster und Geoinformation der Ge-
bietskörperschaften zugeordnet, in 
Ausnahmefällen auch anderen städti-
schen Dienstsstellen. Andere Bundes-
länder weisen sie der staatlichen Ver-
messungsverwaltung oder Dienststel-
len der Gebietskörperschaften zu. In 
Ausnahmefällen sind sie Stabsstellen 
oder eigene Ämter. 
Obwohl die Geschäftsstellen organisa-
torisch den Dienststellen der öffentli-
chen Verwaltung angegliedert sind, 
unterstehen sie fachlich der aus-
schließlichen Weisung des Gutachter-
ausschusses bzw. dessen vorsitzen-
den Mitglieds. Dies ist Folge und Mani-
fest der Unabhängigkeit und Neutralität 
der Gutachterausschüsse. 
 
1.2.7 Obere Gutachterausschüsse 
Bereits bei den parlamentarischen Be-
ratungen zum BBauG hatte der Bun-
desgesetzgeber die Einrichtung Oberer 
Gutachterausschüsse erwogen, jedoch 
nicht im Gesetz verankert. Es zeigte 
sich indes, dass der Gutachteraus-
schuss im gerichtlichen Verfahren zu-
meist nur in erster Instanz mit der Gut-
achtenerstattung beauftragt wurde. 
Höhere Instanzen sahen ihn sodann 
als „verbraucht“ an und beauftragten 
private Sachverständige. Im Rahmen 

der BBauG-Novelle von 1976 konnte 
dieser missliche Umstand abgestellt 
werden. Die Rechtsgrundlage findet 
sich heute in § 198 BauGB. 
Niedersachsen richtete als erstes Bun-
desland 1980 Obere Gutachteraus-
schüsse in den 4 Regierungsbezirken 
ein. Später wurden diese dann zu ei-
nem Oberen Gutachterausschuss zu-
sammen gefasst. Nach Änderung der 
Gutachterausschussverordnung folgte 
Nordrhein-Westfalen 1981. Erst nach 
der Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten erfolgten Neugrün-
dungen in Brandenburg und Sachsen-
Anhalt. 2004 wurde der Obere Gutach-
terausschuss in Thüringen berufen. In 
Rheinland-Pfalz gibt es einen Oberen 
Gutachterausschuss seit 2005. 
2008 änderte das Erbschaftsteuerre-
formgesetz – gegen den teilweise er-
bitterten Widerstand süddeutscher 
Länder – u.a. § 198 BauGB. Danach 
sind nunmehr Obere Gutachteraus-
schüsse oder Zentrale Geschäftsstel-
len zwingend einzurichten, wenn in 
dem Bereich einer oder mehrer höhe-
rer Verwaltungsbehörden (i.d.R. Regie-
rungsbezirk) mehr als 2 örtliche Gut-
achterausschüsse vorhanden sind. 
Diese Voraussetzung ist in allen Flä-
chenländern erfüllt. Im Vorfeld dieser 
Gesetzesänderung hat Hessen bereits 
2007 eine Zentrale Geschäftsstelle 
eingerichtet. Das Saarland folgte vor 
Kurzem. Mecklenburg-Vorpommern 
wird voraussichtlich im Herbst 2011 
einen Oberen Gutachterausschuss 
bestellen, seine Geschäftsstelle ist be-
reits eingerichtet. In den übrigen Bun-
desländern wird die Umsetzung der 
mittlerweile fast 3 Jahre alten gesetzli-
chen Verpflichtung mehr oder weniger 
konkret angegangen bzw. geplant. Aus 
verfassungsrechtlichen Gründen sind 
teilweise zunächst Änderungen der 
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Gutachterausschussverordnungen er-
forderlich. 
Die Mitglieder der Oberen Gutachter-
ausschüsse werden entsprechend 
Landesrecht für die Dauer von 5 Jah-
ren von den zuständigen Ministerien 
oder den für Vermessung, Kataster 
und Geoinformation zuständigen Lan-
desbehörden berufen. 
Obere Gutachterausschüsse haben 
nach § 198 Abs. 2 BauGB insbesonde-
re die Aufgaben,  

1. auf Antrag eines Gerichts, in ei-
nigen Ländern auch auf Antrag 
einer Behörde, ein Obergutach-
ten zu erstatten, wenn bereits 
das Gutachten eines örtlichen 
Gutachterausschusses vorliegt 
und  

2. überregionale Auswertungen 
und Analysen des Grund-
stücksmarktgeschehens zu 
erstellen. 

Das Wort „insbesondere“ eröffnet den 
Landesverordnungsgebern die Mög-
lichkeit, den Ausschüssen weitere Auf-
gaben zu übertragen. In einigen Län-
dern hat der Obere Gutachteraus-
schuss bzw. die Zentrale Geschäfts-
stelle bereits die Befugnis, Standards 
für die örtlichen Gutachterausschüsse 
vorzugeben, um die oft hervorragende 
Produktqualität zu sichern bzw. zu 
verbessern. Auch in Nordrhein-
Westfalen wird die derzeit in Überar-
beitung befindliche Gutachteraus-
schussverordnung entsprechende Re-
gelungen enthalten. 
Die Geschäftsstellen der Oberen Gut-
achterausschüsse sind entweder bei 
einer Bezirksregierung (so in Nord-
rhein-Westfalen) oder bei der für Ver-
messung, Kataster und Geoinformation 
zuständigen Landesbehörde eingerich-
tet. Auch sie unterstehen der alleinigen 
fachlichen Weisungsbefugnis des Aus-

schusses bzw. dessen vorsitzenden 
Mitglieds. 
 
 
1.3. Arbeitsmethodik in der 
Aufbauphase 
1.3.1 Kaufpreissammlung 
Eine der wesentlichen Aufgaben der 
Gutachterausschüsse ist die Führung 
und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung. Soweit die Geschäftsstellen im 
Bereich der staatlichen oder kommu-
nalen Vermessungs- und Katasterver-
waltung angesiedelt waren, gab es 
schon zum Teil langjährige Erfahrung 
mit der Sammlung von Kaufpreisen zu 
steuerlichen Zwecken. Oft mussten die 
Arbeitsmethoden den neuen Erforder-
nissen angepasst werden, denn es galt 
nun nicht mehr ein flächendeckendes 
Steuerkataster neu anzulegen oder 
fortzuführen, sondern ausschließlich 
Kaufverträge auszuwerten, um hieraus 
Bodenrichtwerte und sonstige Marktda-
ten abzuleiten. 
Die ersten Registrierungen von Kauf-
preisen muten heute archaisch an. In 
dicken Folianten wurden Kaufpreise 
mit häufig nur wenigen Informationen 
zum verkauften Objekt registriert (Abb. 
2 bis 4). Auch die Auswertung dieser 
Informationen war alles andere als 
komfortabel. Mit Papier, Bleistift und 
Logarithmentafel, allenfalls unterstützt 
von einer mechanischen Brunsviga-
Rechenmaschine galt es, die für die 
Markttransparenz erforderlichen Daten 
zu ermitteln. Gleichwohl können sich 
die Arbeitsergebnisse auch heute noch 
sehen lassen, auch wenn sie „nur“ 
manuell in Karten und Lichtpausen 
eingezeichnet oder als Grafik in mit der 
Schreibmaschine geschriebene Berich-
te gezeichnet wurden. 
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Die in der Wertermittlung tätigen Kol-
legen (Kolleginnen waren seinerzeit 
die Ausnahme) entwickelten vor dem 
historischen Hintergrund der steuer-
lichen Kaufpreissammlung und Be-
wertung sowie der aktuellen Erfor-
dernisse ihrer Zeit einen bisweilen 
phänomenalen Weitblick. Wie anders 
ist es zu erklären, dass bereits lange 
vor einer gesetzlichen Verpflichtung 
Vorläufer von Bodenrichtwertkarten 
existierten? Derartige Karten gibt es 
für Köln seit 1895 (vgl. Kap. 1.7)! 
Und auch andere Städte zogen lan-
ge vor Inkrafttreten des Baugesetz-
buches und der förmlichen Aufgabe 

Abb. 4: Kaufpreissammlung Essen (1961) 

Abb. 3: Kaufpreissammlung Essen (1928) 

Abb. 2: Kaufpreissammlung Essen (1904) 
 



 

   15 

50 Jahre Gutachterausschüsse in Deutschland und speziell in NRW 
 

„Gutachterausschuss“ nach. Wie an-
ders ist zu erklären, dass kommunale 
Vertreter „reflektierte Stopppreise“ er-
fanden (vgl. Kap. 1.2.2). 
Ein wesentlicher Arbeitsschritt zur 
Markttransparenz besteht im Auswer-
ten der Kaufverträge aufgrund der im 
Vertrag sowie sonstigen Unterlagen 
enthaltenen Informationen. Seit vielen 
Jahren werden hierzu die Erwerber der 
Immobilie um zusätzliche Informatio-
nen z.B. zur Ausstattung, zum bauli-
chen Zustand und zur Ertragssituation 
gebeten. Auswerten bedeutet folglich 
das Nachvollziehen der Kaufpreisbil-
dung: Warum wurde für diese Immobi-
lie mit den vorhandenen qualitativen 
Merkmalen zu diesem Zeitpunkt dieser 
Preis vereinbart? Durch Auswerten 
eines Kaufvertrags entsteht damit ein 
Kurzgutachten über die verkaufte Im-
mobilie, das im Unterschied zum Ver-
kehrswertgutachten keine detaillierten 
Beschreibungen und Begründungen 
enthält. 
Anfang der 70er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts revolutionierte die 
Kaufpreiskartei zum Beispiel in Essen 
die Auswertung der Kaufpreissamm-
lung. Zwar wurde bis zur Einführung 
der digitalen Kaufpreissammlungen der 
Eingang der Kaufverträge chronolo-
gisch in Kaufpreislisten dokumentiert. 
Doch die Auswertungsergebnisse wur-
den auf Karteikarten niedergelegt, die 
an den Seiten mit diversen Randlö-
chern versehen und damit nach be-
stimmten Merkmalen ausgewertet 
werden konnten (Abb. 5). Gehörte bei-
spielsweise das ursprüngliche Gebäu-
debaujahr in die Gruppe „vor 1919“, 
wurde an entsprechender Stelle die 
randseitige Begrenzung der Karte mit 
Hilfe einer Kerbzange zerstört (Lang-
loch). Bei allen anderen Baujahrsgrup-
pen blieb die Seite unversehrt. Steckte 
man nun eine Auswertenadel an die 

mit „vor 1919“ gekennzeichnete Stelle 
durch einen Stapel von Randlochkar-
ten, so fielen die Karten heraus, die an 
dieser Stelle gelocht waren und folglich 
der entsprechenden Baujahresgruppe 
zugeordnet waren. Auf gleiche Weise 
konnten diese heraus gefilterten Kar-
teikarten nach weiteren Kriterien aus-
gewertet werden. Die mathematische 
Auswertung erfolgte weiterhin durch 
Abschreiben und manuelle Weiterver-
arbeitung der relevanten Informationen 
der mechanisch ausgewählten Kartei-
karten. Erst Mitte der 1980er Jahre 
begann die Einführung digitaler Kauf-
preissammlungen (vgl. Kap. 1.5.1). 
 

 
Abb. 5: Randlochkarte  
(Kaufpreissammlung Essen) 

 
In der Kaufpreiskarte auf der Basis der 
Katasterkarte wurden – wie schon frü-
her bei der steuerlichen Kaufpreis-
sammlung – die Kaufpreise in ihrem 
lokalen Kontext dargestellt. Dadurch 
konnte sich der Gutachterausschuss 
bei Auswertung und Bewertung einen 
visuellen Eindruck von den örtlichen 
Verhältnissen auf dem Markt verschaf-
fen. Solche analogen Kaufpreiskarten 
waren teilweise noch nach der Jahr-
tausendwende in Gebrauch, bis sie 
durch digitale, in der Regel unmittelbar 
aus der Kaufpreissammlung gespeiste 
Karten abgelöst wurden. 
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Abb. 6: Analoge Kaufpreiskarte Essen 

 
1.3.2 Gutachten 
In den großen Städten wurden für 
kommunale Belange zum Teil seit En-
de des 19. Jahrhunderts für unter-
schiedliche Aufgabenstellungen Gut-
achten erstellt. Mit der Einführung des 
BBauG waren die Gutachterausschüs-
se (und auch die kommunalen Bewer-
tungsstellen) dem Verkehrswertbegriff 
verpflichtet. Für die Gutachtenerstel-
lung wurden umfangreichere Recher-
chen erforderlich. Zumeist wurden 
Gutachten mit Hilfe von Kurzformula-
ren erstellt. Mit der Zeit wurden sie 
entsprechend den Anforderungen der 
Kunden, der Rechtsprechung und dem 
sich weiter entwickelnden Stand der 
Technik folgend immer umfangreicher; 
auch mussten die Wertansätze pp. 
begründet werden (der Sachverständi-
ge befand und befindet sich heute 
glücklicherweise nicht mehr in dem 
oben erwähnten biblischen Status). 
Heute verwenden viele Sachverständi-
ge konfektionierte Wertermittlungs- 

programme, die ja letztlich nichts ande-
res als komfortable Formulare mit vor-
gefertigten und damit leider unreflek-
tiert verwendbaren Begründungen 
sind. Viele Gutachterausschüsse, so 
auch die Ausschüsse in Hagen und 
Essen, arbeiten zwar EDV-unterstützt, 
verwenden jedoch stets individuell be-
gründete Gutachtentexte. 
 
1.3.3 Arbeitsgemeinschaft 
Theorie und Praxis der Gutachteraus-
schüsse steckten in diesen ersten Jah-
ren in den Kinderschuhen. Abstim-
mung mit den Nachbarn tat not. So 
berief der damalige Vorsitzende des 
Essener Gutachterausschusses, Mar-
tin Tiemann, für den 12. Januar 1968 
die konstituierende Sitzung der „Ar-
beitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
der Gutachterausschüsse im Bereich 
Rhein-Ruhr“ ein. 30 Vorsitzende und 
Leiter der Geschäftsstellen folgten die-
sem Ruf. Seit 1976 gehören der Ar-
beitsgemeinschaft die vorsitzenden 
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Mitglieder aller nordrhein-westfälischen 
Gutachterausschüsse und später auch 
des Oberen Gutachterausschusses an. 
Der sperrige Name der Gemeinschaft 
wurde zunächst durch das Kürzel Ar-
GeVGA, ab 1993 durch die Abkürzung 
AGVGA.NRW repräsentiert. Es zeugt 
von der Weitsicht der damaligen Mit-
glieder der Gemeinschaft, frühzeitig die 
Bezirksregierungen und das Innenmi-
nisterium als Aufsichtsbehörden und 
später sogar einen Vertreter des zu-
ständigen Bundesministeriums in die 
Arbeit eingebunden zu haben. 
Die Arbeitsgemeinschaft hat das Ziel, 

·  Lösungen für aktuelle fachliche 
Probleme und Fragestellungen 
zu erarbeiten und zu koordinie-
ren 

·  den Gedankenaustausch und 
die Zusammenarbeit der Gut-
achterausschüsse im Sinne ei-
nes kundenorientierten Han-
delns zu fördern und 

·  die Standardisierung der Markt-
berichterstattung und der Ablei-
tung der für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten voranzu-
treiben. 

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
sind in die fachliche Beratung des 
Landesgesetzgebers eingebunden. 
Aus rechtlichen und steuerlichen 
Gründen wurde 2003 die  
AGVGA.NRW e.V. als eingetragener 
Trägerverein gegründet. 
 
 
1.4. Wie haben sich die Auf-

gaben der Gutachteraus-
schüsse in 50 Jahren 
verändert! 

Wie aus den Kapiteln 1.2 und 1.3 er-
sichtlich stand bei der Gründung der 
Gutachterausschüsse die Erstellung 
von Gutachten über unbebaute und 

bebaute Grundstücke (ausgenommen 
land- oder forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke) im Mittelpunkt der Auf-
gaben. Selbst Kaufinteressenten konn-
ten Gutachten beantragen. Zusätzlich 
war zur Schaffung von Markttranspa-
renz die Ermittlung von Richtwerten 
(heute Bodenrichtwerte) auf der 
Grundlage von Kaufpreisen eine vor-
geschriebene Aufgabe. Diese Aufga-
benstellungen – unabhängige Gutach-
tenerstellung und Ermittlung und Veröf-
fentlichung von Daten, die dazu beitra-
gen, dass der Grundstücksmarkt 
transparent für jedermann wird – ist 
vom Grundsatz her bis heute geblie-
ben. Durch zahlreiche Änderungen in 
den gesetzlichen Bestimmungen sind 
diese Ziele und Aufgaben jedoch prä-
zisiert und verfeinert worden. 
Im Nachfolgenden werden die rechtli-
chen Änderungen für die Arbeit der 
Gutachterausschüsse aufgeführt und 
stichwortartig skizziert. Es handelt sich 
dabei in erster Linie um die Bundesge-
setzgebung (Bundesbaugesetz, später 
Baugesetzbuch und die Ermächtigung 
der Bundesregierung zum Erlass einer 
Verordnung über die Anwendung glei-
cher Grundsätze (Wertermittlungsver-
ordnung, später Immobilienwert-
ermittlungsverordnung)). Weiterhin hat 
bereits das Baugesetzbuch den Län-
dern durch Ermächtigung das Recht 
eingeräumt, organisatorische Rege-
lungen festzulegen und den Gutach-
terausschüssen weitere Aufgaben zu 
übertragen. Das geschah durch Ver-
ordnungen zum Bundesbaugesetz, 
später in einigen Ländern Gutachter-
ausschussverordnungen genannt. Die 
angegebenen Landesvorschriften be-
ziehen sich auf Nordrhein-Westfalen. 
Sie sind mit (NRW) gekennzeichnet. 
Die Bundesregierung hat zusätzlich für 
die Anwendung in Bundesbehörden 
Richtlinien mit detaillierten Ausfüh-
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rungshinweisen zur Bearbeitung von 
Wertermittlungsaufgaben erlassen. 
Diese Wertermittlungsrichtlinien 
(WertR) sind für die Gutachteraus-
schüsse nicht verbindlich, haben sich 
aber, da sie den Stand der Wertermitt-
lungstechnik wiedergeben, weitgehend 
in der amtlichen Wertermittlung durch-
gesetzt. Auch die Rechtsprechung 
misst die Qualität von Gutachten häu-
fig an diesen Richtlinien. Die erste 
WertR nach Inkrafttreten des BBauG 
wurde 1966 herausgegeben. Durch die 
Fortentwicklung der Technik, der 
Rechtsprechung und der Verfahren 
sind laufend Anpassungen erfolgt. Be-

kannt sind die WertR 76, die WertR 91, 
die WertR 2002 und die WertR 2006. 
Auf die Inhalte der WertR in den letz-
ten 50 Jahren soll hier nicht näher ein-
gegangen werden. Es sei jedoch dar-
auf hingewiesen, dass das zuständige 
Bundesministerium (heute BMVBS) 
nach dem Erlass der ImmoWertV be-
absichtigt, die WertR durch mehrere 
Richtlinien zu einzelnen Bausteinen 
der amtlichen Wertermittlung zu erset-
zen. Für 2011 ist die unter Mitwirkung 
der Länder und der kommunalen Spit-
zenverbände erarbeitete „Sachwert-
Richtlinie“ angekündigt. 

 
 

Nr. In Kraft ab Vorschrift und wesentliche Änderungen 
 

1 30.10.1960 Bundesbaugesetz (BBauG) - §§ 136-144 
·  Erstmalige Bildung von Gutachterausschüssen bei den kreis-

freien Städten und Landkreisen als Regulativ für die Preisbil-
dung von Immobilien nach endgültiger Aufhebung des Preis-
stopps 

·  Länder sind ermächtigt, Gutachterausschüsse bei kreisange-
hörigen Gemeinden oder bei Gemeindeverbänden einzurich-
ten 

·  Gutachtenerstellung 
·  Richtwerte für den Grund und Boden in regelmäßigen Ab-

ständen – Sonderregelung für land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke 

·  Sammlung von Kaufpreisen 
·  Bestellung der Gutachter für 4 Jahre 

2 10.12.1960 Erste Verordnung zur Durchführung des  
Bundesbaugesetzes – Abschnitt IV (NRW) 
·  erstmalige organisatorische Regelungen über Gutachteraus-

schüsse und Kaufpreissammlungen 
·  Einrichtung auch bei einer amtsfreien Gemeinde oder einem 

Amt auf Antrag möglich 
3 11.09.1961 Verordnung über Grundsätze für die Erm ittlung des Ver-

kehrswertes von Grundstücken (Verkehrswertverordnun g) 
·  bundeseinheitliche Regelung der Wertermittlungsverfahren 

(Vergleichswert, Sachwert, Ertragswert) 
·  Festschreibung gleicher Grundsätze bei der Wertermittlung 
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4 01.08.1963 Verordnung über Richtwerte von Grundst ücken  
(RichtwertVO - NRW) 
·  Richtwerte sind für eine Mehrzahl von Grundstücken für bau-

reifes Land, Rohbauland und Bauerwartungsland jeweils zum 
Jahresende zu ermitteln (aufgehoben erst 1980) 

·  Die Richtwerte sind in Richtwertkarten oder in Listen einzu-
tragen 

·  Richtwerte sind öffentlich auszulegen nach ortsüblicher Be-
kanntmachung zu veröffentlichen 

5 10.01.1967 Erste Verordnung zur Änderung der Erst en Verordnung zur 
Durchführung des Baugesetzbuches – Abschnitt IV (NR W) 
·  Ehrenamtliche Gutachter dürfen nicht der Vertretung oder der 

Verwaltung der Gebietskörperschaft angehören, bei der der 
Gutachterausschuss eingerichtet ist. 

6 01.08.1971 Städtebauförderungsgesetz (StBauFG),  
insbesondere §§ 15, 23 und 41 
·  Grundstückswerte für Ausgleichs- und Entschädigungsleis-

tungen sind vom Gutachterausschuss zu ermitteln 
·  Ermittlung von sanierungs- und entwicklungsmaßnahmebe-

dingten Werterhöhungen 
·  Wertermittlung zur Prüfung der Angemessenheit von Kauf-

preisen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten 
7 16.08.1972 Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung 

über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswert es von 
Grundstücken und Bekanntmachung der Neufassung der 
Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des  
Verkehrswertes von Grundstücken  
(Wertermittlungsverordnung – WertV) 
·  Regelungen für Wertermittlungen nach dem StBauFG 
·  Einführung der wirtschaftlichen Wertminderung zusätzlich zur 

Wertminderung wegen Alters 
·  Klarstellung der Betriebskosten 
·  Normalherstellungskosten nach Erfahrungssätzen, deren 

Bezugszeitpunkt bekannt ist 
8 14.02.1976 Verordnung über die Erhebung von Ausgl eichsbeträgen 

nach §§ 41 und 42 des Städtebauförderungsgesetzes 
(AusgleichsbetragV) 
·  Spezifizierung der Ausgleichsbetragsermittlung nach dem 

Städtebauförderungsgesetz (§§ 41,42) 
·  Ermittlung von lagetypischen Grundwerten für die Anfangs- 

und Endwerte 
9 01.01.1977  Neufassung des Bundesbaugesetzes (BBa uG 1976) 

·  Die geforderte Vereinigung der städtebaulichen Wertermitt-
lung mit der steuerlichen Bewertung wurde nicht vollzogen, 
jedoch dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwi-
schen Gutachterausschüssen und Finanzämtern Rechnung 
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getragen. Bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten wirken 
erstmalig Bedienstete der örtlichen Finanzämter mit. Die 
Kaufpreissammlung ist für Finanzämter offen. 

·  Erweiterung der Aufgaben: Gutachten auch über Rechte an 
Grundstücken, Wertermittlungen für Entschädigungen für 
Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile bei Enteig-
nungen, Vorkaufsrechten, Planungsschäden etc. 

·  Antragsberechtigung ist entsprechend der Aufgabenerweite-
rung auf Inhabern von Rechten und Behörden für Entschädi-
gungsermittlungen erweitert worden 

·  Mitteilungspflichtige Rechtsvorgänge wurden erweitert (Um-
legung, Zwangsversteigerung, Erbbaurechtsverträge, Enteig-
nungsbeschluss etc.) 

·  Schwerpunktverlagerung bei den Kaufpreisen von der reinen 
Sammlung auf die Auswertung. Es sind auf der Grundlage 
der ausgewerteten Kaufpreise die für die Wertermittlung we-
sentlichen Daten, insbesondere Bodenpreisindexreihen, Um-
rechnungskoeffizienten und Liegenschaftszinssätze abzulei-
ten. 

·  Bodenrichtwertermittlung Ende eines jeden Jahres, es sei 
denn Länder bestimmen zweijährigen Turnus. 

·  Möglichkeit zur Bildung Oberer Gutachterausschüsse 
10 01.01.1981 Verordnung über die Gutachterausschüs se für  

Grundstückswerte  
(Gutachterausschussverordnung NRW – GAVO NRW) 
·  Gutachterausschüsse werden auch für die Großen kreisan-

gehörigen Städte (mehr als 60.000 EW) gebildet 
·  Erweiterung des Aufgabenbereichs, der Gutachterausschuss 

kann Gutachten über Miet- oder Pachtwerte und auch Miet-
wertübersichten erstellen 

·  Besetzung der Gutachter im Einzelfall geregelt (5 Gutachter 
bei Bodenrichtwertermittlung, davon ein Bediensteter des ört-
lichen Finanzamtes 

·  Regelungen zur Abberufung von Gutachtern 
·  Möglichkeit der Übertragung von Befugnissen des Gutach-

terausschusses auf seinen Vorsitzenden 
·  Wesentliche Daten wie Mieten und Bewirtschaftungskosten 

sind, soweit bekannt, zu erfassen 
·  Regelungen zur Bildung des Oberen Gutachterausschusses 

für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen 
11 01.04.1983 Bundeskleingartengesetz (BKleinG) 

·  Auf Antrag einer Vertragspartei hat der örtlich zuständige 
Gutachterausschuss ein Gutachten über den ortsüblichen 
Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau zu 
erstatten. 
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12 01.01.1990 
 
Gesetz ist v. 
8.12.1986 

Baugesetzbuch (BauGB) §§ 192-199 
·  Zusammenfassung des Baurechtes in einem Gesetz 
·  StBauFG und AusgleichsbetragV werden aufgehoben 
·  Vorschriften der Organisation werden weitgehend auf die 

Länder übertragen wie z.B. die Bildung und das Tätigwerden 
der Gutachterausschüsse, die Aufgaben des Vorsitzenden 
und der Geschäftsstelle, die Führung und Auswertung der 
Kaufpreissammlung, die Ermittlung der Bodenrichtwerte 

·  Kaufbewerber können Gutachten nicht mehr beantragen 
·  Auskünfte aus der Kaufpreissammlung bei berechtigtem Inte-

resse 
13 01.01.1990 Verordnung über Grundsätze für die Er mittlung der  

Verkehrswerte von Grundstücken  
(Wertermittlungsverordnung – WertV 88) 
·  BauGB und WertV 88 treten in den Ländern mit Erlass der 

Gutachterausschussverordnung in Kraft, spätestens am 
01.01.1990 

·  Definition der Entwicklungsstufen 
·  Erstmalig generelle Vorschriften zur Ableitung der für die 

Wertermittlung erforderlichen sonstigen Daten 
·  Einführung des Liquidationswertverfahrens 
·  Zulässigkeit der Ermittlung eines gedämpften Bodenwertes in 

besonderen Fällen (wenn dem Gebäudeabriss Gründe ent-
gegenstehen) 

·  Regelungen für die Bemessung der Ausgleichsbeträge  
·  Beim Sachwertverfahren ergeben Bodenwert und Wert der 

baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen den Sachwert 
des Grundstücks 

14 24.03.1990 Verordnung über die Gutachterausschüs se für  
Grundstückswerte  
(Gutachterausschussverordnung NRW – GAVO NRW) 
·  Bestellung der Gutachter auf fünf Jahre 
·  Aufgaben noch einmal erweitert (Gutachten nach Landesent-

eignung- und Entschädigungsgesetz, Durchführung von Zu-
standsfeststellungen 

·  Präzisierung der Aufgaben des Vorsitzenden und der Ge-
schäftsstelle 

·  Bodenrichtwertermittlung bis 30.04. jedes Jahres 
·  Sonstige Daten, insbesondere Indexreihen, Umrechnungs-

koeffizienten, Liegenschaftszinssätze und Vergleichsfaktoren 
für bebaute Grundstücke hat der Gutachterausschuss abzu-
leiten und darüber zu beschließen 

·  Verwendung von Daten anderer Gutachterausschüsse 
·  Der Gutachterausschuss soll Feststellungen über den 

Grundstücksmarkt zusammenfassen und veröffentlichen 
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(Einführung Grundstücksmarktbericht ohne Verwendung die-
ser Bezeichnung) 

15 01.01.1998 Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähi gkeit der Kreise, 
Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NRW) –  Art. 
12 Nr. 6 Änderung der GAVO NRW 
·  Für innerhalb eines Kreises liegende Große kreisangehörige 

Städte oder für den Kreis und eine oder mehrere Große 
kreisangehörige Städte innerhalb des Kreises kann ein ge-
meinsamer Gutachterausschuss gebildet werden 

16 08.04.2004 Verordnung über die Gutachterausschüs se für  
Grundstückswerte  
(Gutachterausschussverordnung NRW – GAVO NRW) 
·  Aufgabenerweiterung: auf Antrag kann Mietspiegel erstellt 

werden, Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grund-
stückswerte erteilen, individuelle Auswertungen aus der 
Kaufpreissammlung in anonymisierter und aggregierter Form 
vornehmen 

·  Begrenzung der Mitgliedschaft im Gutachterausschuss auf 
den Tag der Vollendung des 70-sten Lebensjahres 

·  Der zulässige Inhalt der Kaufpreissammlung und weiterer 
Datensammlungen wird in Anlagen genau beschrieben 

·  Liberalisierung der Verwendung der Daten der Kaufpreis-
sammlung, wenn sie nicht personenbezogen sind. § 10 Abs. 
4: „Die anonymisierte Auskunft aus der Kaufpreissammlung 
ist keine Auskunft aus der Kaufpreissammlung im Sinne des 
§ 195 Abs. 3 BauGB“ 

·  Gleichstellung der nach DIN EN ISO/IEC 17024 (früher DIN 
EN 45013) zertifizierten Sachverständigen mit den öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grund-
stückswertermittlung 

·  Straffe Terminierung der Aufgaben: Ermittlung der Boden-
richtwerte bis zum 15.02. und Veröffentlichung bis zum 
31.03. jedes Jahres, Übermittlung von Daten für das Boden-
richtwertinformationssystem Nordrhein-Westfalen (BORIS 
NRW) bis zum 28.02. jedes Jahres, Veröffentlichung Grund-
stücksmarktbericht bis 31.03.jedes Jahres. Der Obere Gut-
achterausschuss hat bis zum 15.03. die von den Gutachter-
ausschüssen übermittelten Bodenrichtwerte und Grund-
stücksmarktberichte in BORIS.NRW zu veröffentlichen. Der 
Landesgrundstücksmarktbericht ist bis zum 30.04. jedes Jah-
res herauszugeben. 

·  Die Aufgaben des Oberen Gutachterausschusses (OGA 
NRW) werden erweitert und präzisiert. Einführung von online-
Auskünften für Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbe-
richte. Der OGA NRW führt das Bodenrichtwertsystem BO-
RIS.NRW auf der Grundlage der Geobasisdaten der Ver-
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messungs- und Katasterverwaltung. 
17 31.01.2006 Erste Verordnung zur Änderung der Ver ordnung über die 

Gutachterausschüsse für Grundstückswerte  
(Gutachterausschussverordnung NRW – GAVO NRW) 
·  Ergänzungen wegen der Terminierung der Aufgaben 
·  Regelungen zur Aufsicht über die Gutachterausschüsse, die 

Einhaltung der Rechtsvorschriften bei der Aufgabenwahr-
nehmung unterliegt der Aufsicht, nicht die selbständige und 
unabhängige Ermittlung von Grundstückswerten und sonsti-
gen Wertermittlungen 

18 01.01.2007 Jahressteuergesetz 2007 Art. 19, Ände rung § 196 BauGB 
·  redaktionelle Änderungen an den Regelungen zu Boden-

richtwerten für steuerliche Zwecke; der aktuelle Bodenricht-
wert tritt an die Stelle des Wertes vom 01.01.1996 

19 01.07.2009 Erbschaftsteuerreformgesetz Art. 4, Ä nderung der 
§§ 193,196,198,199 BauGB 
·  Ziel des Gesetzes ist die Verwendung einheitlicher standar-

disierter Bewertungsdaten der Gutachterausschüsse (insbe-
sondere Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktan-
passungsfaktoren, Vergleichsfaktoren) für die steuerliche 
Bewertung 

·  Da die Besteuerung nach gleichmäßigen Grundsätzen zu 
erfolgen hat, ergibt sich auch für die Bewertung des Grund-
vermögens das Erfordernis der Gleichmäßigkeit in der An-
wendung von Wertermittlungsverfahren und –modellen. Dies 
soll durch folgende Gesetzesänderungen erreicht werden: 

·  Der Gutachterausschuss ist verpflichtet sonstige zur Werter-
mittlung erforderliche Daten zu ermitteln, insbesondere Kapi-
talisierungszinssätze, Faktoren zur Anpassung der Sachwer-
te an den Grundstücksmarkt, Umrechnungskoeffizienten und 
Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke 

·  Bodenrichtwerte sind flächendeckend für Richtwertzonen zu 
ermitteln 

·  Obere Gutachterausschüsse oder zentrale Geschäftsstellen 
mit der Aufgabe überregionaler Auswertungen und Analysen 
sind in den Flächenländern mit mehr als zwei Gutachteraus-
schüssen einzurichten 

·  Die Ermächtigung einheitliche Grundsätze für die Ermittlung 
von Bodenrichtwerten zu verordnen geht von den Ländern 
auf die Bundesregierung über. Dies soll die Standardisierung 
des Ermittlungsverfahrens beschleunigen. 

20 01.07.2010  Verordnung über Grundsätze für die E rmittlung der  
Verkehrswerte von Grundstücken  
(Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) 
·  Anwendung der Vorschrift auch auf Objekte, für die kein 

Markt besteht 
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·  Trennung von Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag 
·  Verzicht auf die Zustandsstufe „begünstigtes Agrarland“ 
·  Bestimmungen zur Ermittlung von Bodenrichtwerten neu auf-

genommen (Verlagerung der Verordnungsermächtigung von 
den Ländern auf den Bund) 

·  Ermittlung von Marktanpassungsfaktoren zur Anpassung des 
Sachwertes bzw. finanzmathematischer Werte von Erbbau-
rechten an die Marktverhältnisse 

·  Bei den Wertermittlungsverfahren gilt immer Marktanpassung 
vor Berücksichtigung von Wertveränderungen für besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale 

·  Einführung des „vereinfachten“ Ertragswertverfahrens neben 
dem aus der WertV 88 übernommenen „normalen“ Ertrags-
wertverfahren. Dabei ist die Formulierung „vereinfacht“ irre-
führend. Bei den Verfahren handelt sich um identische Mo-
delle, die durch Umstellung der Formel entstanden sind. Ein 
verändertes Modell wird durch das Ertragswertverfahren auf 
der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge einge-
führt, verwandt mit dem Discounted Cash Flow Verfahren 
(DCF-Verfahren) 

·  Das Liquidationswertverfahren ist nicht mehr ausdrücklich 
genannt 

·  Bei der Alterwertminderung ist in der Regel von einem linea-
ren Verlauf auszugehen 

21 2011 Novellierung BauGB (geplant) 
·  Verbesserung der Überwachung des Zugangs von mittei-

lungspflichtigen Rechtsgeschäften (in Diskussion) 
22 2011/2012 Novellierung GAVO NRW (geplant) 

·  Änderung auf Grund des Erbschaftsteuerreformgesetzes 
·  Maßnahmen zur Standardisierung der Wertermittlungsmodel-

le 
·  Einführung einer zentralen Kaufpreisdatei 
·  Präzisierung und Erweiterung der Aufgaben des Oberen 

Gutachterausschusses NRW 
·  Zusammenfassende Regelung zur Daten- und Produktbereit-

stellung der amtlichen Wertermittlung, insbesondere in onli-
ne-Verfahren 

·  Förderung der Zusammenarbeit der Gutachterausschüsse 
 
1.5. Neue Techniken verän-
dern die Arbeitsmethodik 
 
1.5.1 Datenhaltung 
Wie unter 1.2. beschrieben mussten 
die neu gebildeten Gutachteraus-

schüsse Arbeitsmethoden für die ihnen 
übertragenen Aufgaben erst entwi-
ckeln. Für die Sammlung und Auswer-
tung von Kaufpreisen gab es zunächst 
keine Vorschriften. Die technische An-
leitung für die Sammlung von Grund-
stückskaufpreisen wurde in Nordrhein-
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Westfalen am 01.08.1963 erlassen. 
Nachdem in den ersten Jahren Ar-
beitsabläufe mit den vorhandenen Or-
ganisationsmitteln entwickelt worden 
waren, wurde schnell deutlich, dass 
insbesondere die Aufgabe „Verwaltung 
und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung“ nur automationsgestützt sachge-
recht erledigt werden kann (vgl. Kap. 
1.3.1). 
Bereits seit 1976 beschäftigte sich die 
Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
der Gutachterausschüsse in NRW 
(AGVGA.NRW) mit der Entwicklung 
eines einheitlichen Datenkatalogs für 
Nordrhein-Westfalen. 1979 wurde der 
Datenkatalog, der aus ca. 170 eindeu-
tig beschriebenen Datenfeldern be-
stand, verabschiedet und den Gutach-
terausschüssen zur Anwendung emp-
fohlen. Für jedes Datenfeld waren 
auch eindeutige numerische Ver-
schlüsselungen für die vorgesehenen 
Dateninhalte hinterlegt. Die Daten 
wurden in der Regel in Großrechnern 
gespeichert, Selektionen erfolgten 
nach starren, vordefinierten Mustern. 
Die Festlegung des Datenkataloges 
bedeutete aber nicht, dass alle Gut-
achterausschüsse sofort Kaufpreisda-
teien einrichten konnten. Die Einfüh-
rung der automatisierten Kaufpreis-
sammlung war ein längerer Prozess. In 
Hagen und Essen wurden 1987 nahe-
zu zeitgleich automatisierte Kaufpreis-
sammlungen eingeführt. In diesem 
Jahr hatten 29 von seinerzeit 82 Gut-
achterausschüssen eine automatisierte 
Kaufpreissammlung eingerichtet, 1993 
führten nur noch 12 Ausschüsse eine 
analoge Kaufpreisdatei und 1996 wa-
ren digitale Kaufpreisdateien nahezu 
flächendeckend in NRW vorhanden. 
 
Auswerteprogramme und Datenhal-
tung wurden ständig dem Stand der 
Technik angepasst. Starre Großrech-

nerlösungen gehören mittlerweile der 
Vergangenheit an. 
Trotz der einheitlichen Datenbeschrei-
bung (Richtlinien bestanden allerdings 
nicht) haben sich unterschiedliche 
Formen der Datenbestände und der 
Datenhaltung herausgebildet. Für die 
Erarbeitung von neuen Richtlinien zur 
Kaufpreissammlung richtete das In-
nenministerium 1994 eine Arbeitsgrup-
pe „Digitale Kaufpreissammlung“ ein. 
Die Arbeitsgruppe erstellte auf der 
Grundlage des Kataloges von 1979 
einen Maximal- und einen Minimalda-
tenkatalog. Der daraufhin in den 
Kaufpreissammlungs-Richtlinien 1999 
formulierte zulässige Inhalt der Kauf-
preissammlung geht vom Maximalkata-
log aus. Dieser zulässige Inhalt ist 
2004 in die GAVO NRW übernommen 
worden (vgl. Kap. 3 Nr. 16, GAVO). 
Zur vollständigen Vereinheitlichung 
führte die Festlegung des zulässigen 
Inhalts der Kaufpreissammlung in 
NRW aber immer noch nicht. Bei einer 
Untersuchung in 2010 wurde festge-
stellt, dass sowohl die Datenstruktur 
als auch die Datenhaltung in den Gut-
achterausschüssen nach den örtlichen 
Gegebenheiten erfolgte. Gleichwohl 
wurde erreicht, dass ca. 90% der er-
forderlichen Daten nach gleichen 
Grundsätzen erhoben wurden. Die mit 
dem Erbschaftsteuerreformgesetz ein-
geführten Änderungen, insbesondere 
die Nutzbarmachung der Daten der 
Gutachterausschüsse für die steuerli-
che Bewertung, erfordern jedoch eine 
noch größere Einheitlichkeit des Da-
tenbestandes. Das für die Wertermitt-
lung in NRW zuständige Ministerium 
für Inneres und Kommunales erwägt 
daher mit der Novellierung der GAVO 
NRW 2011 eine zentrale Kaufpreisda-
tei für NRW beim Oberen Gutachter-
ausschuss NRW einzurichten. 
 



50 Jahre Gutachterausschüsse in Deutschland und speziell in NRW 
 

 

 26 

Abb. 7: Erfassungsmaske für die digitale Kaufpreissammlung Hagen 
 

1.5.2 Datenauswertung 
Bereits bei der Einrichtung der Gutach-
terausschüsse durch das BBauG von 
1960 lag der Gedanke zugrunde, dass 
Wertermittlung von unbebauten und 
bebauten Grundstücken auf der empi-
rischen Auswertung tatsächlich ausge-
handelter Kaufpreise beruhen sollte. 
Dies war das Heraushebungsmerkmal 
der Gutachterausschüsse. Und so ist 
es nicht verwunderlich, dass bereits 
kurze Zeit nach der Einrichtung der 
Gutachterausschüsse Verfahrenstech-
niken gesucht und entwickelt wurden, 
die in dem Kaufpreismaterial vorhan-
denen Gesetzmäßigkeiten herauszufil-
tern. Mit dem Fortschreiten der EDV 
lag es nahe, für diese Problemstellung 
mathematisch-statistische Verfahren 
einzusetzen. 
Etwa zeitgleich mit den Überlegungen, 
die Kaufpreise automatisiert zu verwal-
ten, wurden ab 1976 vom Geodäti-
schen Institut der damaligen Techni-

schen Universität Hannover Kontakt-
studien mit dem Titel „Mathematische 
Statistik bei der Ermittlung von Grund-
stückswerten“ angeboten. In der Fol-
gezeit entwickelten sich zahlreiche Un-
tersuchungen und Vorschläge, wertre-
levante Marktinformationen aus dem 
Kaufpreismaterial herauszulesen, Mo-
delle zu entwickeln und Kenngrößen 
abzuleiten, die es ermöglichen, mit den 
vorgeschriebenen Wertermittlungsver-
fahren marktkonforme Verkehrswerte 
zu ermitteln. 
1975 veröffentlichte Möckel ein Verfah-
ren zur empirischen Ableitung von Lie-
genschaftszinssätzen aus Kaufpreisen. 
Bereits 1977 wird die Ableitung von 
Liegenschaftszinsen durch das BauGB 
76 verpflichtend eingeführt. 1978 be-
zeichnete Sprengnetter den Liegen-
schaftszinssatz als Marktanpassungs-
faktor des Ertragswertverfahrens.  
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In demselben 
Zeitraum entwi-
ckelte sich auch 
das Verständnis 
für eine Marktan-
passung im 
Sachwertverfah-
ren. Bereits 1973 
wies Sprengnetter 
„auf das generelle 
Erfordernis von 
Marktanpassun-
gen auf der 
Grundlage von 
Nachbewertungen 
verkaufter Ver-
gleichsobjekte in 
sämtlichen Me-
thoden zur Ermitt-
lung des Ver-
kehrswertes“ hin. Sprengnetter formu-
lierte dann 1978: „Würde der 2. Teil 
der WertV2 (Erforderliche Daten) heute 
neu konzipiert, so müsste die Herlei-
tung des Marktanpassungsfaktors für 
das Sachwertverfahren zwingend mit 
aufgenommen bzw. vorgeschrieben 
werden“. Tatsächlich wurde die Ver-
pflichtung zur Herleitung von Marktan-
passungsfaktoren für das Sachwertver-
fahren (neue Bezeichnung: Sachwert-
faktoren) erst mit der ImmoWertV vom 
19.05.2010 eingeführt. Gleichwohl ha-
ben viele Gutachterausschüsse bereits 
in früheren Jahren Marktanpassungs-
faktoren abgeleitet. 
Dies sind nur wenige Beispiele für die 
zahlreichen Untersuchungen des 
Kaufpreismaterials mit Clusteranaly-
sen, mit Regressions-, Varianz- und 
Kovarianzanalysen und sonstigen Me-
thoden. 
 
1.5.3 Datenbereitstellung 

                                            
2 gemeint ist die WertV 72 

Die fortschreitende Technik der auto-
matisierten Datenverarbeitung ermög-
lichte den Gutachterausschüssen 
auch, ihre Ergebnisse aus Grundla-
genuntersuchungen und ihre weiteren 
Produkte, insbesondere Bodenricht-
werte, zeitnah Bürgern, Sachverstän-
digen, Banken und Behörden zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
 
Mit der GAVO NRW 1990 wurden die 
Gutachterausschüsse verpflichtet, 
Feststellungen über den Grund-
stücksmarkt zusammenzufassen und 
zu veröffentlichen, also Grundstücks-
marktberichte herauszugeben. In Ha-
gen gab der Gutachterausschuss den 
ersten Grundstücksmarktbericht 1983 
heraus. Der erste Marktbericht in Es-
sen erschien bereits 1965 für den Zeit-
raum 1955 – 1965. Danach orientierte 
sich die Herausgabe an der Zahl der 
Sitzungen des Gutachterausschusses 
(500. Sitzung 1968, 1000. Sitzung 
1974); ab 1983 erscheinen jährlich 
Grundstücksmarktberichte. 

Abb. 8: Beispiel einer mathematisch-statistischen Auswertung  
(Regression) aus Hagen 
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Wenn anfangs die Gutachteraus-
schüsse weitgehend lokal Daten und 
Auskünfte abgaben, eröffneten sich mit 
der Einführung des Internet neue Per-
spektiven. Frühzeitig erkannten die 
nordrhein-westfälischen Gutachteraus-
schüsse, dass sie nach außen als Ein-
heit auftreten müssen und ihre Produk-
te den Kunden landesweit zugänglich 
machen sollten. Daraus entwickelte 
sich die Initiative, ein gemeinsames 
Internetportal der nordrhein-
westfälischen Gutachterausschüsse zu 
schaffen und Bodenrichtwerte dort kos-
tenlos bereitzustellen. Unter der Feder-
führung der AGVGA.NRW wurde mit 
dem Projekt 1998 begonnen. Zunächst 
wurde lediglich eine Integration vor-
handener Internetauftritte der Gutach-

terausschüsse über eine gemeinsame 
Adresse und Navigation realisiert. In 
Phase 2 erfolgte dann mit Mitteln des 
Landes NRW die Weiterentwicklung zu 

einer GIS-basierten Lösung. Auch die 
Grundstücksmarktberichte konnten per 
Download abgerufen werden. 2003 
nahmen nahezu alle Gutachteraus-
schüsse an dem Projekt teil und liefer-
ten Bodenrichtwerte für die online-
Auskunft. Durch die GAVO NRW 2004 
wurde das auf Grund der Eigeninitiati-
ve der Gutachterausschüsse entstan-
dene Bodenrichtwertinformationssys-
tem BORIS.NRW (www.boris.nrw.de) 
rechtlich gesichert. 
Inzwischen ist das System zu einem 
umfassenden Informationssystem zum 
Immobilienmarkt weiterentwickelt wor-
den (Änderung GAVO NRW 2008). 
Neben Bodenrichtwerten und Grund-
stücksmarktberichten können auch 
Immobilienrichtwerte, allgemeine 

Preisauskünfte und web-basierte Bo-
denrichtwertdienste genutzt werden. 
Zukünftig sollen sämtliche Daten und 
Produkte der amtlichen Grundstücks-

Abb. 9: Startbildschirm des Amtlichen-Immobilienmarkt-Informationssystems 
Nordrhein Westfalen (BORISplus.NRW) 
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wertermittlung in NRW vorrangig über 
das Informationssystem zum Immobi-
lienmarkt BORISplus.NRW bereitge-
stellt werden. 
Ähnliche Entwicklungen wie in Nord-
rhein-Westfalen fanden auch in ande-
ren Ländern statt. Seit 2003 arbeitete 
eine von der Arbeitsgemeinschaft der 
Vermessungsverwaltungen der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland (AdV) 
eingerichtete Projektgruppe „Vernetz-
tes Bodenrichtwertinformationssystem 
(VBORIS)“ mit dem Ziel, eine bundes-
weite Lösung zur Bereitstellung von 
amtlichen Wertermittlungsinformatio-
nen der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland im Inter-
net zu konzipieren. Mit ihrem Ab-
schlussbericht legte die Projektgruppe 
2005 eine Modellbeschreibung als 
Empfehlung vor. 
Mittlerweile bietet die überwiegende 
Zahl der Gutachterausschüsse online-
Auskünfte im Internet an. 
 
1.6. Was ist erreicht und was 
bringt die Zukunft? 
Heute sind die Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte trotz noch vor-
handener, jedoch erkannter Mängel 
aus der deutschen Wertermittlungswelt 
nicht mehr weg zu denken. Verschie-
dentliche Angriffe aus Politik und Wirt-
schaft auf ihre Existenz konnten erfolg-
reich abgewehrt werden. Dass diese 
weltweit einzigartige Institution zu 
Recht besteht, haben nicht zuletzt die 
Immobilienblasen der vergangenen 
Jahre gezeigt. Großbritannien, USA, 
Irland verfügen beispielsweise über 
private Marktbeobachtungssysteme 
und besitzen nach Wertung des Immo-
bilienunternehmens Jones Lang LaSal-
le im „Global Real Estate Transparen-
cy Index 2010“ einen deutlich transpa-

renteren Immobilienmarkt (Ränge 3, 
6,7 und Deutschland 10). Dort platzten 
jedoch Immobilienblasen, der Wellen-
schlag war weltweit spürbar. In 
Deutschland hingegen hielten sich die 
Auswirkungen in Grenzen. Und das ist 
nicht zuletzt auf die unparteiischen 
Gutachterausschüsse zurück zu füh-
ren, die mit ihrer Tätigkeit keinerlei Ei-
geninteresse oder wirtschaftliche Ziele 
verfolgen, sondern für eine objektive 
Transparenz sorgen. 
In vielen Bereichen sind Bodenricht-
werte und Grundstücksmarktberichte 
der Gutachterausschüsse mittlerweile 
überwiegend kostenfrei rund um die 
Uhr im Internet verfügbar. Die Website 
boris.nrw.de zählt zu den Seiten des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit den 
höchsten Zugriffszahlen. Berlin hat 
bereits eine Online-Auskunft aus der 
Kaufpreissammlung realisiert. Die Gut-
achten der örtlichen und der Oberen 
Gutachterausschüsse werden wegen 
ihrer Fachlichkeit und sorgfältigen Re-
cherche hoch geschätzt. Auch als 
neutrale Berater der Gebietskörper-
schaften sind die Ausschüsse mittler-
weile in weiten Bereichen willkommen 
und begehrt. So haben sie auch um-
fangreiche Hilfestellung bei der Aufstel-
lung der Bilanzen für die Immobilien-
werte der NRW-Gemeinden nach dem 
„Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ment“ (NKF) geleistet. Ebenso greift 
die Finanzverwaltung seit langem auf 
die Erfahrung und auf die Marktdaten 
der Gutachterausschüsse zu. 
Das Erbschaftsteuerreformgesetz 2008 
hat das BauGB durch die Verpflichtung 
zur Ableitung zonaler Bodenrichtwerte 
nachhaltig verändert. Gleichzeitig wur-
de die Finanzverwaltung verpflichtet, 
bei der steuerlichen Grundbesitzbe-
wertung in erster Linie auf die Grund-
lagedaten der Gutachterausschüsse 
(Bodenrichtwerte, Liegenschaftszins-
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sätze, Sachwertfaktoren, Vergleichs-
faktoren pp.) zurückzugreifen. Dass die 
Abstimmung der rechtlichen Grundla-
gen, insbesondere zwischen BauGB 
und dem steuerlichen Bewertungsge-
setz noch verbesserungsbedürftig ist, 
zeigt ein Urteil des Bundesfinanzhofs 
vom 25.8.2010 - II R 42/09: Verein-
facht ausgedrückt lautet der Tenor: Wo 
kein Bodenrichtwert, da keine Besteue-
rung des Bodenwerts einer Immobilie. 
Aus bewertungsfachlicher Sicht sollte 
jedoch nicht der Bodenricht wert, son-
dern ein qualifiziert ermittelter Boden-
wert Besteuerungsgrundlage sein (vgl. 
hierzu auch Krause [2011] und Matti-
seck/Schaar [2011]). 
Einen weiteren wesentlichen Beitrag 
zur Markttransparenz und auch als 
steuerliche Bewertungsgrundlage wer-
den die Immobilienrichtwerte leisten, 
die sich in Nordrhein-Westfalen im 
Aufbau befinden. Hier handelt es sich 
um Richtwerte für bebaute Immobilien, 
die mittels statistisch ermittelter Kor-
rekturfaktoren an die speziellen wertre-
levanten Eigenschaften der zu bewer-
tenden Immobilie angepasst werden 
können. 
Eine weitere verantwortungsvolle Auf-
gabe könnte auf die Gutachteraus-
schüsse zu kommen, wenn künftig 
auch die Grundsteuer auf deren Daten 
basiert. Derzeit erfolgen unter Feder-
führung der nordrhein-westfälischen 
Finanzverwaltung Verprobungen ver-
schiedener, zum Teil seit Jahren disku-
tierter Modelle. Insbesondere die nord-
deutschen Länder favorisieren ein Mo-
dell, bei dem die Gutachterausschüsse 
künftig die Besteuerungsgrundlagen 
liefern sollen. 
Wenn auch die von den Gutachteraus-
schüssen ermittelten Marktdaten zu-
nehmend Basis für steuerliche Bewer-
tungen werden, so darf doch ihre ur-
sprüngliche, heute immer noch und in 

Zukunft erst recht aktuelle Aufgabe 
nicht in Vergessenheit geraten: Gut-
achterausschüsse schaffen Markt-
transparenz für Immobilientransaktio-
nen. Dazu führen sie die Kaufpreis-
sammlung, ermitteln Bodenrichtwerte 
und die für die Wertermittlung erforder-
lichen Daten, geben Marktberichte 
heraus und erstatten Verkehrswertgut-
achten. Sie als bloße Datenlieferanten 
und Erfüllungsgehilfen für steuerliche 
Bewertungen zu sehen, wie dies der 
Vorsitzende eines Steuerberatungs-
verbands vor Kurzem allen Ernstes 
schriftlich äußerte, geht an der tatsäch-
lichen Aufgabe weit vorbei. Gutachter-
ausschüsse verstehen sich als neutra-
le, kompetente Dienstleister für alle, 
die qualifizierte Wertermittlungsdaten 
nutzen wollen. Die Finanzverwaltung 
und die steuerberatenden Berufe sind 
hierzu ebenso eingeladen. 
Zur Bedeutung und künftigen Entwick-
lung der amtlichen Wertermittlung und 
damit auch der Gutachterausschüsse 
erarbeitet der Deutsche Städtetag der-
zeit ein Dokument, in dem die wichtigs-
ten Positionen in Form von 5 ausführ-
lich erläuterten Thesen zusammen ge-
fasst sind. Nach Beschluss durch das 
Präsidium soll das Dokument im 
Herbst 2011 veröffentlicht werden. 
These 1:  Für Transparenz auf dem 

Immobilienmarkt ist die Ar-
beit der Gutachteraus-
schüsse unabdingbar. An-
dere Institutionen haben 
hierzu Informationen bereit-
zustellen. Eine überregiona-
le Zusammenarbeit ist si-
cherzustellen. 

These 2:  Die Arbeitsfähigkeit und 
fachliche Kompetenz der 
Geschäftsstellen ist dauer-
haft sicherzustellen. Die Or-
ganisation der Geschäfts-
stellen als Teil der öffentli-
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chen Verwaltung mit fachli-
cher Bindung allein zum 
Gutachterausschuss bedarf 
keiner Änderung. 

These 3:  Die volkswirtschaftliche und 
steuerliche Bedeutung der 
Kaufpreissammlung liegt in 
der aktiven Nutzung ihres 
komplexen Informationsge-
halts. 

These 4:  Über das bestehende Wert-
ermittlungsrecht hinaus sind 
weitere bundesweite Har-
monisierungen erforderlich. 

These 5:  Die kundenorientierte und 
professionelle Präsenz der 
Gutachterausschüsse im 
„world.wide.web“ liegt auf-
grund der volkswirtschaftli-
chen Bedeutung des Boden- 
und Immobilienmarktes im 
öffentlichen und damit auch 
im politischen Interesse. Be-
reits vorhandene Angebote 
via Internet sind sowohl auf 
der Ebene der Zuständig-
keitsbereiche der Gutacher-
ausschüsse als auch auf 
Landes- und Bundesebene 
weiter auszubauen. 

 
Gutachterausschüsse haben heute 
längst nicht mehr nur lokale Bedeu-
tung. Seit der Einführung der Oberen 
Gutachterausschüsse werden ihre 
Marktanalysen auf Landesebene ag-
gregiert. 2009 erschien der erste Im-
mobilienmarktbericht Deutschland mit 
einer bundesweiten Analyse. Mittler-
weile ist der zweite Bericht in Vorberei-
tung. Im Vorwort zum ersten bundes-
weiten Immobilienmarktbericht sagt 

Bundesminister Dr. Peter Ramsauer: 
„Eine hohe Markttransparenz ist dabei 
ein wesentlicher Standortfaktor für In-
vestitionen, was einer in den letzten 
Jahren gestiegenen Bedeutung 
Deutschlands als Zielmarkt sowohl für 
nationale als auch internationale Inves-
toren Rechnung trägt. Globalisierung 
und Investitionsbereitschaft sind nicht 
an Landesgrenzen gebunden, vielmehr 
sind Grenzen oft durch mangelnde 
Markttransparenz definiert. Immobi-
lienmarktdaten müssen deutschland-
weite Standortvergleiche ermöglichen.“ 
 
 
1.7. Beispiele für die Preis-

entwicklung von Immobi-
lien in 50 Jahren 

Zwei Beispiele sollen die Entwicklung 
der Immobilienpreise in den letzten 
100 Jahren bzw. seit Bestehen der 
Gutachterausschüsse aufzeigen. 
 
In Köln wurden seit 1895 Werte doku-
mentiert. Der Ausschnitt aus dem In-
nenstadtbereich zeigt die Wertentwick-
lung bis in die Gegenwart. 
Die Preisentwicklung unbebauter Bau-
grundstücke für individuelle Bauweise 
(1- und 2-Familienhausgrundstücke) 
wird in Essen seit 1955 untersucht. 
Abb. 16 zeigt die – inflationsunberei-
nigte – Preisentwicklung. Heute beträgt 
der mittlere Bodenrichtwert für diese 
Baulandkategorie rd. 260€. Hagen 
führt eine Bodenpreisindexreihe seit 
1963. 
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Abb. 10: Köln 1895                       Abb. 11: Köln 1900                        Abb. 12: Köln 1929 

 

   
Abb. 13: Köln 1936                         Abb. 14: Köln 1963                        Abb. 15: Köln 2011 
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Abb. 16: Preisentwicklung unbebauter Baugrundstücke in Essen 
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Abb. 18: Niederschrift über die  
1. Sitzung des Gutachterausschusses 

Abb. 17: Bildung des Gutachterausschusses Hagen 

2. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in d er 
Stadt Hagen 
 

2.1 Die Einrichtung des Gut-
achterausschusses und seiner 
Geschäftsstelle 
Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte in der Stadt Hagen wurde 
durch Erlass der Landesbaubehörde 
Ruhr als einer der letzten im Regie-
rungsbezirk Arnsberg am 02.08.1961 
eingerichtet (Abb. 17). Die Eingliede-
rung der neu zu schaffenden Ge-
schäftsstelle in die Verwaltungsorgani-
sation der Stadt erfolgte in das Amt 68, 
das damals mit „Neuordnungsamt“ be-
zeichnet wurde. Anlässlich der Einrich-
tung der neuen Geschäftsstelle wurde 
die Bezeichnung nicht mehr für zutref-
fend gehalten und es erfolgte am 
02.01.1962 eine Umbenennung in 
„Amt für Bodenordnung“. Zum ersten 
Vorsitzenden wurde der Leiter des 
Vermessungs- und Katasteramtes  
Hubert Vielhaber bestellt. Die Ge-
schäftsstelle wurde vom Leiter des 

Amtes für Bodenordnung Walter 
Brinkmann geleitet. Die ehrenamtli-
chen Sachverständigen und die Mitar-
beiter der Geschäftsstelle der ersten 
Stunde sind der Abbildung 19 zu ent-
nehmen. Die konstituierende Sitzung 
des gesamten Ausschusses fand bei 
Stadtbaurat Böhme am 21.10.1961, 
also genau 50 Jahre vor der Erinne-
rungssitzung am 21.10.2011 statt. Sei-
ne Bewertungstätigkeit hatte der Gut-
achterausschuss aber bereits vorher 
aufgenommen.  
Die 1. Sitzung zur Verkehrswertermitt-
lung  erfolgte am 26.09.1961 unter 
dem Vorsitz des stellvertretenden Vor-
sitzenden Karl-Heinz Dorn (Abb.18).  
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Abb. 19: Zusammensetzung des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle 1961 

Gründungsmitglieder des ersten Gutachterausschusses  1961 

Vorname Nachname Funktion erstm.Bestellung ausgesch ieden am 

Vorsitzender 02.08.1961 31.07.1974 
Hubert Vielhaber �  

ehrenamtl. Gutachter 22.01.1976 29.02.1984 

stellv. Vorsitzender 02.08.1961   
Karl-Heinz Dorn �  

Vorsitzender 22.01.1976 31.05.1982 

Klaus Diedrich �  ehrenamtl. Gutachter 02.08.1961 07.10.1993 

  Kastrop �  ehrenamtl. Gutachter 02.08.1961 Verstorben in Sitzungsperiode 

Albert Rehpenning �  ehrenamtl. Gutachter 02.08.1961  

ehrenamtl. Gutachter 02.08.1961   
Konrad Rüger �  

stellv. Vorsitzender 31.05.1967 07.10.1977 

ehrenamtl. Gutachter 02.08.1961   
Hans Wenig �  

stellv. Vorsitzender 08.10.1977 07.10.1985 

Wiard-Heeren Wiards �  ehrenamtl. Gutachter 02.08.1961 
 
 
 

Mitglieder der ersten Geschäftsstelle 1961  

Vorname  Nachname Diensstellung  
  

Walther Brinkmann �  
Städt. Baurat 
Leiter des Amtes für Bodenordnung 

 

Heinz Klüber Stadtbauamtmann 
 

Jürgen Tiemann �  B.g.Verm. Techniker 
 

Lothar Demmrich �  Hochbauingenieur 
 

Hans Vomberg Bergvermessungstechniker 
 

Anita Pfleging Stenotypistin 
 

Leni Dietz �  Stenotypistin 
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Abb. 20: Entwurf einer Geschäftsordnung (1961) 

 

Als eine ihrer ersten Tätigkeiten ent-
warf die Geschäftsstelle eine Ge-
schäftsordnung für den 
Gutachterausschuss (Abb. 20). 
Diese Geschäftsordnung wurde 
jedoch nie in Kraft gesetzt, und bis 
zum heutigen Tag existiert keine 
Geschäftsordnung für den Gutach-
terausschuss. Aktuell werden jedoch 
Überlegungen angestellt, eine Ge-
schäftsordnung aufzustellen. 
1961 bearbeitete der Gutachteraus-
schuss 4 Gutachten (Abb. 21); 1962 
waren es bereits 29 Gutachten. 
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Abb. 21:  Auszug aus dem 1. Geschäftsbuch 1961   
 

Die neu geschaffene 
Einrichtung Gut-
achterausschuss wurde 
auch in der Presse 
ausführlich vorgestellt 
(Abb. 22). 
 
 
 
Die aktuelle Zusammen- 
setzung des Gutachter- 
ausschusses und seiner 
Geschäftsstelle ist der 
Abbildung 23 zu entneh-
men. 

Abb. 22: Auszug aus der Hasper Zeitung vom 14.02.1962 
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Abb. 23: Die Mitglieder des aktuellen Gutachterausschusses und  
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

 

Mitglieder des aktuellen Gutachterausschusses 

Vorname Nachname Funktion erstm. Bestellung 

ehrenamtl. Gutachter 01.02.1980 
Hartmut Nitsche 

stellv. Vorsitzender 11.03.2002 

Reinhold Parthesius ehrenamtl. Gutachter 01.03.1984 

stellv. Vorsitzender 01.11.1987 
Rainer Höhn 

Vorsitzender 15.02.1993  

Christian Puls ehrenamtl. Gutachter 08.10.1993 

ehrenamtl. Gutachter 01.02.1995 
Klaus-Peter Gentgen 

stellv. Vorsitzender 05.10.2007 

Mariluis Hülsbusch-Emden ehrenamtl. Gutachterin 01.09.1995 

ehrenamtl. Gutachterin 01.09.1995 
Thekla Dietrich 

stellv. Vorsitzende 01.02.1999 

Harry Grabert Finanzamt Hagen 22.01.1997 

Thomas Kämmerling ehrenamtl. Gutachter 01.02.1999 

Ernst Weide ehrenamtl. Gutachter 11.03.2002 

Jörg Ackermann ehrenamtl. Gutachter 01.08.2004 

Benjamin Davy, Prof. Dr. ehrenamtl. Gutachter 01.12.2004 

Achim Walter ehrenamtl. Gutachter 01.12.2004 

Dirk Weißgerber stellv. Vorsitzender 01.04.2005 

Maik Wehner ehrenamtl. Gutachter 05.10.2007 

Susanne Kösters ehrenamtl. Gutachterin 01.02.2010 

Reinhard Reichelt Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 01.05.2010 

Mitarbeiter der heutigen Geschäftsstelle 
Vorname Nachname   

Petra Löwen Vermessungstechnikerin 

Thomas Mummel Vermessungsingenieur 

Stefania Röchter Sachbearbeiterin 

Christiane Schäfer Vermessungstechnikerin 

Martin Tschöke staatl. gepr. Vermessungstechniker 

Stefan Vonnahme Bauingenieur 

Dirk Weißgerber Vermessungsingenieur 
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Abb. 24: Schreiben eines Kunden des Gutachterausschusses 

2.2 Die Aufgaben des Gutach-
terausschusses 
Die Aufgaben des Gutachterausschus-
ses sind in Kapitel 1 hinreichend be-
schrieben. Die drei Hauptaufgaben 
sind: 

·  Sammlung und Auswertung von 
Kaufpreisen 

·  Ableitung von Bodenrichtwerten 
und sonstigen zur Wertermitt-
lung erforderlichen Daten und 
deren Veröffentlichung 

·  Erstellung von Wertgutachten 
Das Hauptziel für die Einrichtung der 
Gutachterausschüsse war die Schaf-
fung von Markttransparenz. Dieses Ziel 
ist auch heute noch gültig. 
In Kapitel 8 sind Materialien für die Ar-
beitsweise zur Erledigung der Aufga-
ben abgebildet. 
In 50 Jahren hat der Gutachteraus-
schuss 54.658 Kaufverträge ausgewer-
tet und in 1269 Sitzungen rd. 3500 

Verkehrswertgutachten erstellt (Abb. 
25). Weiterhin wurden, mit 1963 be-
ginnend, jedes Jahr, also einschl. 2011 
neunundvierzig Mal, Bodenrichtwerte 
ermittelt und veröffentlicht. Grund-
stücksmarktberichte werden seit 1984, 
seit 1990 regelmäßig jedes Jahr be-
schlossen und veröffentlicht. Inzwi-
schen sind 24 Grundstücksmarktbe-
richte  mit sonstigen zur Wertermittlung 
erforderlichen Daten herausgegeben 
worden. 
 
Im Laufe der Jahre ist der Gutachter-
ausschuss von seinen Kunden häufig 
für seine Leistungen gelobt worden. 
Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 24 
angegeben.
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Abb. 25: Auflistung der Kaufverträge, Sitzungen und Gutachten 

Statistik 1961 - 2010 

Jahr  
Anzahl der 
Gutachten  

GA für San.-
und Entw.geb.  

Anzahl der 
Sitzungen  

Anzahl der 
Kaufverträge  Organisation  Bürostandort  

1961 4   5 883 Stadtamt 68 Potthofstraße 14 

1962 26   13 960 Stadtamt 68 Potthofstraße 14 

1963 30   19 792 Stadtamt 68 Potthofstraße 14 

1964 33   26 817 Stadtamt 68 

Potthofstraße 14 - Umzug zum 
Verwaltungshochhaus  (VHH) 

08.06.1964, 9.Etage 

1965 26   24 945 Stadtamt 68 VHH 9.Etage 

1966 40   27 797 Stadtamt 62 VHH 9.Etage 

1967 25   21 723 Stadtamt 62 VHH 9.Etage 

1968 51   32 712  VHH 9.Etage 

1969 48   22 766  VHH 9.Etage 

1970 70   28 771  VHH 9.Etage 

1971 37   19 661  VHH 9.Etage 

1972 44   18 683  VHH 9.Etage 

1973 46   24 652  VHH 9.Etage 

1974 27 17 17 790  VHH 9.Etage 

1975 32 14 22 1004 
kommunale 

Neuordnung VHH 9.Etage 

1976 38 19 28 978  VHH 5.Etage 

1977 40 15 23 1106  VHH 5.Etage 

1978 52 5 21 1340  VHH 5.Etage 

1979 33 19 25 1300  VHH 5.Etage 

1980 46 3 22 1148  VHH 5.Etage 

1981 43 7 28 1082  VHH 5.Etage 

1982 37 11 23 1183  VHH 5.Etage - 12.Etage 

1983 69   26 1500  VHH 12.Etage 

1984 33 5 20 1250  VHH 12.Etage 

1985 42 6 23 1090  VHH 12.Etage 

1986 58   28 1153  VHH 12.Etage 

1987 47   21 1171  fehlt 

1988 63   30 1321  VHH 4.Etage 

1989 75   30 1286  VHH 9.Etage 

1990 112   26 1203  VHH 9.Etage 

1991 76   30 1110  VHH 9.Etage 

1992 88   30 1186  VHH 9.Etage 

1993 118   38 1207  
Verlagshaus von der Linnepe, 

Bahnhofstraße 28 

1994 86   37 1069  VHH 7.Etage 

1995 108   40 1065  VHH 7.Etage 
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Abb 25: Auflistung der Kaufverträge, Sitzungen und Gutachten 

Abb. 26:Ortsbesichtigung  
Entwicklungsbereich Halden  1991 

Abb. 27:Gutachterausschuss bei einer  
Fortbildung 2002 

Jahr  
Anzahl der 
Gutachten  

GA für  
San.-und 

Entw.geb.  
Anzahl der 
Sitzungen  

Anzahl der 
Kaufverträge  Organisation  Bürostandort  

996 83   27 1184  VHH 11.Etage 

1997 92 116 48 1464  VHH 11.Etage 

1998 80 122 29 1412  VHH 11.Etage 

1999 41 106 37 1469  VHH 11.Etage 

2000 51 146 27 1189  VHH 11.Etage 

2001 60 108 26 1244  VHH 11.Etage 

2002 52 44 35 1222  VHH 11.Etage 

2003 53 28 26 1246  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2004 53   24 1299  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2005 42 44 20 1361  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2006 41   23 1309  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2007 62   26 1189  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2008 59   18 1163  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2009 26   16 1066  Rathaus II, Berliner Platz 22 

2010 33   21 1137  Rathaus II, Berliner Platz 22 

            

�  2631 835 1269 54658   

 
 

     

 3466 Gesamtsumme aller Gutachten 
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 Abb. D: Historisches Rathaus Hagen 

 



Die Vorsitzenden 
 

 

 44 

3. Die Vorsitzenden 
 
Der Vorsitzende (heute: vorsitzendes 
Mitglied) soll der Gebietskörperschaft 
angehören für deren Bereich der Gut-
achterausschuss gebildet ist. Er darf 
nicht in Rat, Ausschüssen oder Be-
zirksvertretung der Stadt Hagen poli-
tisch tätig sein und nicht mit der Ver-
waltung der städtischen Grundstücke 
betraut sein. Seine Bestellung ist nur 
zulässig, wenn er  über umfassende 
Erfahrungen und besondere Sachkun-
de in der Grundstückswertermittlung 
verfügt. Er ist damit Mittler zwischen 
den ehrenamtlichen Sachverständigen 
und der Geschäftsstelle. 
Der Vorsitzende ist der Geschäftsstelle 
gegenüber weisungsbefugt. Er be-
stimmt im Auftrag des Gutachteraus-
schusses, in welcher Weise und in 
welchem Umfang die Kaufverträge 
ausgewertet und die Kaufpreissamm-
lung geführt werden und wie die sons-
tigen zur Wertermittlung erforderlichen 
Daten abgeleitet werden. Er entschei-
det auch über die Annahme von Anträ-
gen und über die Erteilung von Aus-
künften aus der Kaufpreissammlung. 
Im Verhältnis zum Kollegialgremium 
Gutachterausschuss ist er ein Sach-
verständiger, der die Arbeit des Kolle-
giums koordiniert. Er wählt die Aus-
schussmitglieder aus, die im Einzelfall 
Verkehrswertgutachten, Bodenricht-
werte und sonstige Daten ermitteln und 
beschließen und lädt zu Sitzungen ein. 
Er informiert die ehrenamtlichen Sach-
verständigen über aktuelle Rechtspre-
chung und Änderungen der Rechtsvor-
schriften. Er schlägt Arbeitsverfahren 
zur Erledigung der Aufgaben vor und 
lässt darüber beraten. 
Eine ganz wichtige Aufgabe des Vor-
sitzenden ist die Vertretung des Gut-
achterausschusses und des Landes 
als Rechtsträger nach außen. Er ver-

tritt die Gutachten als „Sachverständi-
ger Zeuge“ vor Gericht und erläutert 
sie bei Rückfragen von Kunden.  
In Hagen sind bisher regelmäßig die 
Leiter des Vermessungs- und Katas-
teramtes (später Amt für Geoinformati-
on und Liegenschaftskataster) zum 
Vorsitzenden des Gutachterausschus-
ses bestellt worden. 

  Hubert Vielhaber  
Erstm. Bestellung am 02.08.1961 
Ausgeschieden am 31.07.1974 

Karl – Heinz Dorn     
Erstm. Bestellung am 22.01.1976 

Ausgeschieden am 31.05.1982 

  Günter Friedrich  
Erstm.Bestellungam30.12.1982 
Ausgeschieden am 31.07.1992                                           

            Rainer Höhn    
Erstm. Bestellung am 15.02.1993 

aktiv 
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Abb. 32: stellvertretende Vorsitzende des Gutachterausschusses 

4. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Die stellvertretenden Vorsitzenden ver-
treten den Vorsitzenden im Falle seiner 
zeitlichen Verhinderung oder wenn er 
z.B. bei Beratung einer städtischen 
Immobilie befangen ist. Für stellvertre-
tende Vorsitzende, die bei der Stadt 
Hagen beschäftigt sind, gilt ebenfalls, 
dass sie nicht Rat, Ausschüssen oder 
Bezirksvertretungen angehören und 
auch nicht die Liegenschaften der 
Stadt verwalten dürfen.  

Ehrenamtliche Mitglieder können als 
stellvertretende Vorsitzende bestellt 
werden. Die bisherigen stellvertreten-
den Vorsitzenden sind in Abbildung 32 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

stellvertretende Vorsitzende des Gutachterausschuss es 

Vorname Nachname erstm.Bestellung ausgeschieden am 

Kurt Block  �  22.01.1976  29.02.1984  

Lothar Demmrich  �  01.04.1993  31.08.2005  

Thekla Dietrich 01.02.1999  aktiv 

Karl-Heinz Dorn  �  02.08.1961 
31.05.1982  
1976 – 1982 Vorsitzender 

Günter Friedrich 01.08.1992  
31.07.2002  
1982 – 1992 Vorsitzender 

Klaus-Peter Gentgen 05.10.2007  aktiv 

Ralph Güther 01.02.1995 31.01.2010 

Rainer Höhn 01.11.1987  
ab 15.02.1993 Vorsitzender  
aktiv 

Ulrich Kohlhage 08.10.1985  07.10.1989  

Wyland Kuschel 08.10.1989  04.10.2007  

Horst Martin 25.10.1983   31.10.1987 

Hartmut Nitsche 11.03.2002  aktiv 

Konrad Rüger  �  31.05.1967 07.10.1977  

Dirk Weißgerber 01.04.2005  aktiv 

Hans Wenig  �  08.10.1977  07.10.1985  
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5. Die ehrenamtlichen Sachverständigen 
 
Nach dem Willen des Gesetzgebers 
sollte der Gutachterausschuss keine 
rein behördliche Einrichtung werden. 
Die in der Grundstücksbewertung er-
fahrenen und sachkundigen Bürger 
sollten entscheidend die Arbeit des 
Gutachterausschusses mitgestalten 
und mitbestimmen. Die ehrenamtlichen 
Sachverständigen werden von der Be-
zirksregierung Arnsberg nach Anhö-
rung der Stadt Hagen für die Dauer 
von fünf Jahren bestellt. Sie dürfen 
nicht dem Rat, einem Ausschuss, einer 
Bezirksvertretung oder der Verwaltung 
der Stadt Hagen angehören. Damit soll 
die Unabhängigkeit des Ausschusses 
von politischen und finanziellen Inte-
ressen gewährleistet werden. 
Bei der Auswahl der ehrenamtlichen 
Sachverständigen steht die erforderli-
che Sachkunde im Vordergrund.  
 
Zur Mitarbeit werden Gutachter mit 
speziellen Kenntnissen in verschiede-
nen Teilmärkten des Grundstücksver-
kehrs und verschiedenen Gebietsteilen 
der Stadt Hagen berufen. 
Demzufolge sind im Gutachteraus-
schuss Hagen ehrenamtliche Sachver-

ständige aus unterschiedlichen Beru-
fen bestellt worden. Die Mitglieder des 
Ausschusses sind als Architekt, Bank-
angestellter, Bauingenieur, Finanzwirt, 
Immobilienmakler, Immobilienökonom, 
Immobilienwirt, Öffentlich bestellter 
oder zertifizierter Sachverständiger für 
Grundstückswertermittlung, Raumpla-
ner, Universitätsprofessor oder Ver-
messungsingenieur tätig. 
 
 
Eine Aufstellung der bisher für den 
Gutachterausschuss Hagen bestellten 
ehrenamtlichen Sachverständigen ist 
in Abbildung 33 angegeben. 
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Abb. 33: Die ehrenamtlichen Sachverständigen von 1961 - 2011 

Die ehrenamtlichen Sachverständigen  
Vorname Nachname erstm.Bestellung ausgeschieden am 

Jörg Ackermann 01.08.2004 aktiv 

Friedrich-Wilhelm Altemeier 08.10.1989 25.03.2010 

Raimund Beste 02.11.1970 29.01.1996 

Benjamin Davy, Prof. Dr. 01.12.2004 aktiv 

Lothar Demmrich �  01.09.1995 31.08.2005 

Klaus Diedrich �  02.08.1961 07.10.1993 

Thekla Dietrich 01.09.1995 31.01.1999 

Willi Donner 15.06.1988 14.06.2007 

Günter Friedrich 01.08.1992 31.07.2002 

Jochen Gau 08.10.1993 01.10.2008 

Klaus-Peter Gentgen 01.02.1995 aktiv 

Ralph Güther 01.02.1995 31.01.2010 

Eugen Hasenburg �  02.11.1970 29.01.1987 

Kurt Himmler �  09.04.1975 08.04.1987 

Mariluis Hülsbusch-Emden 01.09.1995 aktiv 

Thomas Kämmerling 01.02.1999 aktiv 

 Kastrop �  02.08.1961 verstorben 

Ulrich Kohlhage 08.10.1977 07.10.1989 

Susanne Kösters 01.02.2010 aktiv 

Wyland Kuschel 08.10.1985 04.10.2007 

Hartmut Nitsche 01.02.1980 aktiv 

Hans-Jörg Orb �  02.11.1970 29.01.1979 

Reinhold Parthesius 01.03.1984 aktiv 

Walter Puls �  09.04.1975 12.08.1993 

Christian Puls 08.10.1993 aktiv 

Albert Rehpenning �  02.08.1961 verstorben, 11.05.1973 

Konrad Rüger �  02.08.1961 07.10.1977 

Paul Schnettler 02.11.1970 08.04.1991 

Josef Thiemann �  16.07.1979 29.01.1996 

Hubert Vielhaber �  22.01.1976 29.02.1984 

Achim Walter 01.12.2004 aktiv 

Maik Wehner 05.10.2007 aktiv 

Ernst Weide 11.03.2002 aktiv 

Hans Wenig �  02.08.1961 07.10.1985 

Wiard-Heeren Wiards �  02.08.1961 verstorben, 03.10.1980 
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6. Die ehrenamtlichen Sachverständigen der  
Finanzverwaltung 
 
Mit der Neufassung des Bundesbau-
gesetzes am 18.06.1976 (BBauG 76, 
in Kraft ab 01.01.1977) wurden Rege-
lungen getroffen, dass die Arbeit der 
Gutachterausschüsse auch für die 
steuerliche Bewertung nutzbar ge-
macht werden kann. Die Zusammen-
führung der städtebaulichen Werter-
mittlung mit der steuerlichen Bewer-
tung erfolgte jedoch nicht. Einem ver-
stärkten Erfahrungs- und Informations-
austausch ist allerdings Rechnung ge-
tragen worden. Erstmalig wirken Gut-
achter aus den örtlichen Finanzämtern 
bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte 
mit. Für den Gutachterausschuss Ha-
gen wurden am 14.04.1978 Herr Josef 
Manegold vom Finanzamt Iserlohn und 
am 20.04.1978 Herr Orth vom Finanz-
amt Hagen für die Mitwirkung bei der 
Bodenrichtwertermittlung benannt. 
Die erste Bestellung der Sachverstän-
digen Orth und Manegold der Finanz-
ämter durch die Bezirksregierung 
Arnsberg erfolgte erst am 10.06.1981, 
nachdem die rechtliche Grundlage für 
die Bestellung in der GAVO NRW v. 
12.12.1980 geregelt worden war. 
 
In Abbildung 34 sind die bisher für den 
Gutachterausschuss Hagen bestellten 
Sachverständigen der Finanzverwal-
tung angegeben. 
 
Als weitere Unterstützung für die steu-
erliche Bewertung werden neu einge-
führte Bodenrichtwerte, zusätzlich zum 
aktuellen Wert,  auch immer auf die 
Wertverhältnisse zum Zeitpunkt der 
letzten Hauptfeststellung ermittelt. 
 
Ein weiterer entscheidender Schritt zur 
Vereinheitlichung der städtebaulichen 

Wertermittlung und der steuerlichen 
Bewertung wurde mit dem Erbschafts-
steuerreformgesetz von 2009 unter-
nommen, in dem durch Artikel 4 auch 
die §§ 193, 196, 198 und 199 BauGB 
verändert wurden. Anlass für diese 
Änderungen war das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts  vom 
07.11.2006. Darin wurde der Bundes-
regierung aufgegeben, die ungleiche 
Besteuerung von Immobilien und sons-
tigem Vermögen bei Erbschaften und 
Schenkungen bis Ende 2008 zu besei-
tigen. Mit den o.a. Änderungen des 
BauGB soll erreicht werden, dass auf 
der Grundlage der Produkte der Gut-
achterausschüsse eine pauschale Be-
wertung der Finanzverwaltung zu ei-
nem genäherten Verkehrswert führt. Im 
Einzelnen wurde bestimmt,  

·  dass die Gutachterausschüsse 
flächendeckend zonale Boden-
richtwerte zu ermitteln haben,  

·  dass vorgegebene sonstige Da-
ten der Wertermittlung zu ermit-
teln und den zuständigen Fi-
nanzämtern mitzuteilen sind,  

·  dass die Bundesregierung 
Rechtsverordnungen erlassen 
kann, damit die Ermittlung der 
zonalen Bodenrichtwerte und 
die Ableitung der sonstigen Da-
ten nach gleichen Grundsätzen 
erfolgt.  

·  Desweiteren wird die Einführung 
Oberer Gutachterausschüsse 
bzw. Zentraler Geschäftsstellen 
vorgeschrieben, damit die Ein-
heitlichkeit der Arbeitsweise ge-
fördert und überregionale Aus-
wertungen vorgenommen wer-
den. 
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Abb. 34: Sachverständige der örtlich zuständigen Finanzbehörde 

 

Die Sachverständigen des Finanzamtes 

Vorname Nachname Funktion 
erstm. 
Bestellung 

ausgeschieden am 

Günter Düßmann Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 

10.06.1989 21.01.1997 

Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 

10.06.1981 09.06.1989 Harry Grabert 

Finanzamt Hagen 22.01.1997 aktiv 

Rolf Grätz Finanzamt Iserlohn  
Stellvertreter 

10.06.1981 31.12.1984 
ab 01.01.1985 nur noch Hagen 

Annette Lanze Finanzamt Hagen 
Stellvertreterin 

01.11.2007 30.04.2010 

14.04.1978 vom Finanzamt für die Mitwir-
kung benannt 

Josef Manegold Finanzamt Iserlohn 

10.06.1981 31.12.1984 
ab 01.01.1985 nur noch Hagen 

Markus Mongiello Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 

22.01.1997 31.01.2000 

20.04.1978 vom Finanzamt für die Mitwir-
kung benannt 

Karl-
Friedrich  

Orth Finanzamt Hagen 

10.06.1981 21.01.1997 

Reinhard Reichelt Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 

01.05.2010 aktiv 

Ernst Rosenkranz  Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 

01.02.2000 31.10.2007 

 Harald Wirtz Finanzamt Hagen  
Stellvertreter 

26.05.1978 vom Finanzamt für die Mitwir-
kung benannt 
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7. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
 

Der aus ehrenamtlichen Sachverstän-
digen bestehende Gutachterausschuss 
benötigt zur Erledigung seiner Aufga-
ben eine in die Verwaltung integrierte 
Dienststelle, die für ihn Verwaltungs- 
und Fachaufgaben erledigt. Organisa-
torische Regelungen finden sich in den 
Länderverordnungen. 
Die Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte in der 
Stadt Hagen wurde erstmalig Mitte 
September 1961 beim damaligen Neu-
ordnungsamt (ab 01.01.1962 umbe-
nannt in Amt für Bodenordnung) einge-
richtet. Der erste Geschäftsführer war 
Walter Brinkmann, der Leiter des Am-
tes.   
Weitere Mitarbeiter der ersten Stunde 
sind unter 2.1 aufgeführt. 1966 wurde 
das Amt für Bodenordnung dem Ver-
messungs- und Katasteramt angeglie-
dert. Seitdem befindet sich die Ge-
schäftsstelle beim Vermessungs- und 
Katasteramt, das 2003 in Amt für Geo-
information und Liegenschaftskataster 
umbenannt wurde. 
Die Stadt Hagen ist verpflichtet, die 
Geschäftsstelle mit fachlich geeigne-
tem Personal und Sachmitteln in erfor-
derlichem Umfang auszustatten. 
Die Geschäftsstelle arbeitet auf Wei-
sung des Gutachterausschusses bzw. 
seines Vorsitzenden. Sie nimmt wichti-
ge vorbereitende, auswertende und 
verwaltungsbezogene Arbeiten für den 
Gutachterausschuss wahr, verantwort-
lich für das Handeln ist jedoch der 
Gutachterausschuss. 
 
 

Im Einzelnen obliegen der Geschäfts-
stelle folgende Aufgaben:  
 

·  Führung und Auswertung der 
Kaufpreissammlung 

Digitale Kaufpreissammlung und ma-
thematisch-statistische Auswertungen 
mit PS-Explore, Auswertung der Kauf-
verträge, Erhebung und Erfassung wei-
terer tatsächlicher und rechtlicher 
Grundstücksmerkmale, Eigentümerbe-
fragung 
 

·  Ermittlung der sonstigen für 
die Wertermittlung erforderli-
chen Daten nach Weisung 
des Gutachterausschusses 

Marktanpassungsfaktoren, z.B. für Ein-
familienhäuser oder Erbbaurechte, 
Liegenschaftszinssätze, Sachwertfak-
toren, Umrechnungskoeffizienten, Ver-
gleichsfaktoren  nach wissen-
schaftlichen Methoden mit Hilfe der 
mathematischen Statistik 

 

·  Vorbereitende Arbeiten zur 
Ermittlung der Bodenricht-
werte und Erarbeitung der 
Sitzungsvorlage 

Auswertung der Kaufverträge unbe-
bauter Grundstücke, Feststellen des 
aktuellen planungsrechtlichen Zustan-
des, Ableitung der Bodenpreisindex-
reihe 
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Abb. 35: Bild der Geschäftsstelle 2011 

·  Öffentlichkeitsarbeit, Ertei-
lung von Auskünften, Bear-
beitung von Umfragen, Be-
richtswesen 

Redaktionelle Bearbeitung des jährli-
chen Grundstückmarktberichtes, Inter-
netauftritt,  Datenlieferung für BORIS-
plus.NRW, Tätigkeitsberichte, Erteilung 
von Auskünften aus der Kaufpreis-
sammlung und über Bodenrichtwerte 
 

·   Vorbereitende Arbeiten für 
die Erstattung von Wertgut-
achten 

(unbebaute und bebaute Grundstücke, 
Erbbaurechte, sonstige Grundstücks-
rechte,  Entschädigungen, Mieten 
und Pachten, Ausgleichsbeträge 
u.s.w.) 

 

·  Erstellung eines qualifizierten 
Mietspiegels nach Weisung 
des Gutachterausschusses 

Erhebung und Auswertung von Mieten 
nach mathematisch-statistischen 
Grundsätzen 
 

·  Verwaltungsaufgaben 
Haushalts- und Kassenangelegenhei-
ten, Gebührenbescheide, Umsatzsteu-
er, Entschädigungszahlungen, Organi-
sation der Ausschusssitzungen 
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7.1 Die Geschäftsführer des Gutachterausschusses 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte in der 
Stadt Hagen werden vom Oberbür-
germeister der Stadt Hagen bestimmt. 
Sie sind Bedienstete der Stadt Hagen. 
So wird auch der Geschäftsführer als 
Leiter der Dienststelle vom Oberbür-
germeister ernannt, in der Vergangen-
heit regelmäßig auf Vorschlag oder in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden des 
Gutachterausschusses.  
Der Oberbürgermeister regelt auch die 
organisatorische Eingliederung der 
Geschäftsstelle in den Verwaltungs-
aufbau. In Hagen ist die Geschäftsstel-
le eine Sachgruppe in der Abteilung 
„Geodatenzentrum, Grundstücksbe-
wertung und Bodenordnung“ im Amt 
für Geoinformation und Liegenschafts-
kataster des Vorstandsbereichs 5. 
Der Geschäftsführer ist damit auch 
Sachgruppenleiter und direkter Dienst-
vorgesetzter der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Er führt 
in der hierarchischen Kette die Dienst-
aufsicht aus, koordiniert und überprüft 
die Durchführung der Arbeiten. Damit 
ist er das wichtige Bindeglied zwischen 
dem Ausschuss, dem Vorsitzenden 
und der zuarbeitenden Verwaltungs-
einheit. In dienstrechtlichen Dingen ist 
der Geschäftsführer Teil der Stadtver-
waltung und in fachlichen Fragestel-
lungen ist er allein dem Gutachteraus-
schuss bzw. seinem Vorsitzenden ver-
antwortlich. 
Das verschafft ihm eine besondere 
Stellung in der Verwaltungsorganisati-
on der Stadtverwaltung. 
 
Die bisherigen Geschäftsführer haben 
maßgeblich zum Ansehen und zu der 
qualifizierten Aufgabenerledigung des 

Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte beigetragen. Sie sind un-
ten chronologisch aufgeführt. 
 
 

 Walter Brinkmann  
August 1961 – 31.12.1965 
 

 Heinz Klüber   
01.01.1966 – 30.11.1973 

 

 Lothar Demmrich  
01.12.1973 – 31.08.1995 
 

 Elkmar Quent   
01.09.1995 - 31.05.1998 

 

 Dirk Weißgerber  
01.06.1998 - aktiv 
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7.2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschä ftsstelle 

 
Die Recherche, wer in 50 Jahren in der 
Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses gearbeitet hat, gestaltete 
sich besonders schwierig. Die Ermitt-
lung der Namen erfolgte mit großer 
Sorgfalt. Dennoch werden alle, die 
vergessen worden sind, um Nachsicht 
gebeten. 
Lothar Demmrich und Jürgen Tiemann 
sind jeweils etwa 30 Jahre für den 
Gutachterausschuss tätig gewesen 
und haben durch ihre Tätigkeit das 
Erscheinungsbild der Geschäftsstelle 
bis 1995 geprägt und zu ihrem Anse-
hen beigetragen.  
In jüngerer Zeit ist die Arbeit der  
Geschäftsstelle wesentlich von den 
aktiven Mitarbeitern Martin Tschöke 
(seit 30 Jahren), Christiane Schäfer 
[Wiesendt] (seit 20 Jahren), Dirk Weiß-
gerber (seit 20 Jahren), Stefan Von-
nahme  und Thomas Mummel (jeweils 
seit 13 Jahren) bestimmt worden. Die-
se Beschäftigten haben den Aufbruch 
ins EDV-Zeitalter mitgestaltet. Herr 
Tschöke stellt ein Bindeglied zwischen 
analoger und digitaler Arbeitsweise 
dar. Als junger staatl. gepr. Vermes-
sungstechniker hat er noch alle analo-
gen Listen, Formulare und Karten ken-
nengelernt und heute arbeitet er 
selbstverständlich mit der automatisier-
ten Kaufpreissammlung, digitalen 
Auswertemethoden und Karten. 
 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Margitta Barke 

Jennifer Baumgärtel 

Martin Borlinghaus �  

Susanne Braun (Scherff) 

Walter Brinkmann �  

Kerstin Bühren 

Lothar Demmrich �  

Leni Dietz �  

Hildegard Dördrechter 

Sonja El Asad 

Monika  Gräfer (Werning) 

Volker Heilf 

Jana-Marie Kallis 

Muazzez  Kibrisli 

Christa Kleinschmidt 

Heinz Klüber 

Petra Löwen 

Angelika Ludwig 

Matthias Marx 

Karl-Heinz Meixner �  

Thomas Mummel 

Susanne Nebe 

Ria Neuhaus (Smettana) 

Willi Otte �  

Rainer Passera 

Anita Pfleging 

Elkmar Quent 

Stefania Röchter (Sackschewski) 

Christiane Schäfer (Wiesendt) 

Monika Schulte 

Bernhard Schulz 

Helmut Seega �  

Rainer Sondermann �  

Jürgen Tiemann �  

Martin Tschöke 

Willi vom Bruch �  

Hans  Vomberg 

Stefan Vonnahme 

Dirk Weißgerber 



 

 54 

 
 
 

 
Abb. E: Lenne in Hohenlimburg 
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7.3 Die Bürostandorte der Geschäftsstelle 
 

In 50 Jahren war die Geschäftsstelle 
an vier verschiedenen Bürostandorten 
untergebracht und zwar: 
 
 

·  Abb. 36: Potthofstrasse 14 

 
1961 – 1964 

 

·  Abb. 37: Rathaus I (Verwal-
tungshochhaus), Rathausstras-
se 13 (verschiedene Etagen) 

 
1964 – 1992, 1993 – 2003 

 

·  Abb. 38: Verlagshaus „von der 
Linnepe“, Bahnhofstr. 28 

 
1992 – 1993  

 

·  Abb. 39: Rathaus II, Berliner 
Platz 22 (ehemaliges Gebäude 
der Hauptpost)  

 
2003 – 2011  

 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass es im Verwaltungshochhaus zu 
mehreren internen Umzügen kam.
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Abb. F: Berliner Str., Spedition Schenker 
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8.  Meilensteine in Technik, Arbeitsweise  
und Preisentwicklung 
 

In den Kapiteln 1, 2 und 7 sind die 
Aufgaben und die Arbeitsweise des 
Gutachterausschusses und seiner Ge-
schäftsstelle beschrieben. In diesem 
Kapitel werden Materialien gegenüber-
gestellt, die den Wandel in den Ar-
beitsmitteln und der Arbeitsweise deut-
lich machen. Zusätzlich haben wissen-
schaftliche Methoden in den Arbeits-
prozess Eingang gefunden. Im Laufe 
der Zeit wurde die Wertermittlung im-
mer mehr versachlicht, verwissen-
schaftlicht und gerichtsfest gemacht.    
 

Abb. 40: Ortsbesichtigung Halden 1991                        
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8.1 Kaufpreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 41: Auswertungsformular für die  
Kaufpreissammlung 1961 Seite 1 
 
Abb. 42: Auswertungsformular für die  
Kaufpreissammlung 1961 Seite 2 
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Abb. 43: Auswertungsformular für die  
Kaufpreissammlung 1961  

Seite 3 
 

Abb. 44: Berechnungen für die  
Kaufpreissammlung 
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Abb. 45: Karteikarte der Kaufpreissauswertung  
(Vorder- und Rückseite) 
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Abb. 46: Ausschnitt aus der Kaufpreiskarte ab 1961 
 

Abb. 47: Kaufpreiskarte ab 1961 
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Abb. 48: Auswerteformular für die  
Kaufpreissammlung 1988 
 
Abb. 49: PS-Explore Erfassungsmaske 2011 
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8.2 Bodenrichtwerte 
 

Abb. 50: Erste Meldung von Bodenrichtwerten 
Anschreiben 
 
Abb. 51: Erste Meldung von Bodenrichtwerten 
Liste 



  

 64 

Meilensteine in Technik, Arbeitsweise und Preisentwicklung 
 

Abb. 52: Titel Bodenrichtwertkarte 1972 Hagen West 
 
Abb. 53: Erläuterungen zu den Richtwerten der  
Bodenrichtwertkarte 1972 Hagen West 
 
Abb. 54: Ausschnitt aus der Bodenrichtwertkarte 1972 
Hagen West 
 
Abb. 55: Ausschnitt aus der Bodenrichtwertkarte 2011 
aus Boris 
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8.3 Wesentliche Daten und Grundstücksmarktbericht 
 
8.3.1 Liegenschaftszinssätze 

 

      Abb. 56: Erste Ableitung von Liegenschaftszinssätzen 1980 
  
 
Abb. 57: Liegenschaftszinssätze 1991 
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Abb. 58: Liegenschaftszinssätze 2011 
 

Abb. 59: Liegenschaftszinsmodellansatz 2011 
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8.3.3 Sachwertfaktoren 

Abb. 60: Jahresrohertrag 1982 - 2010 

Abb. 61: Entwicklung der Sachwertfaktoren 2005 - 2011 
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8.3.4 Grundstücksmarktbericht 

Abb. 62: Grundstücksmarktbericht 1983 
 
Abb. 63: Titelblatt Grundstücksmarktbericht 2011  
 
Abb. 64: Inhaltsverzeichnis Grundstücksmarktbericht 
2011  
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8.4 Gutachtenerstellung 

Abb. 65: Wertgutachten 1962  
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Abb. 66: Wertgutachten 2011 Titelblatt 
 
Abb. 67: Wertgutachten 2011 über den 
Verkehrswert (Marktwert) i.S.d. § 194  
Baugesetzbuch - Vorblatt 
 
Abb. 68: Wertgutachten 2011  
Inhaltsverzeichnis  
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Bodenpreisindexreihe Basis 1963
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8.5.1 unbebaute Grundstücke

Abb. 69: Bodenpreisindexreihe 1963 - 2010  
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Entwicklung der Bodenrichtwerte im Bereich Emst / A m Waldesrand /  
Wildestr. in 50 Jahren 
 
 
 

Baureifes Land Rohbauland Bauerwartungsland  31.12.1963 von bis von bis von bis 
Wohnbau-
flächen 25 55     

Gemischte 
Bauflächen       

Gewerbliche 
Bauflächen       

 
 
 

Baureifes Land Rohbauland Bauerwartungsland  31.12.1964 von bis von bis von bis 
Wohnbau-
flächen 25 60     

Gemischte 
Bauflächen       

Gewerbliche 
Bauflächen       

 
 
 

Baureifes Land Rohbauland Bauerwartungsland  31.12.1968 von bis von bis von bis 
Wohnbau-
flächen 30 65     

Gemischte 
Bauflächen       

Gewerbliche 
Bauflächen       

 
 
 

Baureifes Land Rohbauland Bauerwartungsland  31.12.1970 von bis von bis von bis 
Wohnbau-
flächen 45 80     

Gemischte 
Bauflächen       

Gewerbliche 
Bauflächen       

  

Abb. 70-73: Bodenrichtwerte in Tabellenform von 1963, 1964, 1968 und 1970 in DM / m² 
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BRWK 1972   (zum 31.12.1971) 

 
 
 
 

 
BRWK 1975   (zum 31.12.1974) 

 
 
 

 
BRWK 1980   (zum 31.12.1979) 

 
 
 Abb. 74 - 76: Ausschnitte aus Bodenrichtwertkarten von 1972, 1975 und 1980  

(Bodenrichtwert in DM / m²) 



  

 74 

Meilensteine in Technik, Arbeitsweise und Preisentwicklung 
 

 
BRWK 1981   (zum 31.12.1980) 

 
 
 
 

 
BRWK 1982   (zum 31.12.1981) 

 
 
 

 
BRWK 1991   (zum 31.12.1990) 

 
 
 
 

 
BRWK 1995   (zum 31.12.1994) 

 
 
 Abb. 77 - 80: Ausschnitte aus Bodenrichtwertkarten von 1981, 1982, 1991 und 1995 

(Bodenrichtwert in DM / m²) 
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BRWK 1996   (zum 31.12.1995) 

 
 
 
 

 
BRWK 1999   (zum 31.12.1998) 

 
 

 
BRWK 2001   (zum 31.12.2000) 

 
 
 
 

 
BORIS 2011 (zum 31.12.2010) 

 
 Abb. 81 - 84: Ausschnitte aus Bodenrichtwertkarten von 1996, 1999, 2001und 2011 

(Bodenrichtwert in DM / m² ; ab 2001 in €/m²) 
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Abb. 86: Werksbesichtigung Dolomitwerke 1997 
(Steinbruch) 

Abb. 85: Entwicklung der Bodenrichtwerte für Emst / Am Waldesrand / Wildestr. 1964 - 2011 
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8.5.2 bebaute Grundstücke

Abb. 81  - 84: Bodenrichtwertkarten 

Abb. 87: Kaufpreise von Reihenhäusern 2002 – 2010 (oben) 
 
Abb. 88: Kaufpreise von Eigentumswohnungen 1988 – 2010 (unten)  
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8.6 Mietspiegel für die Stadt Hagen 
 
Mietspiegel sind Übersichten über die 
üblichen Entgelte für Wohnraum in ei-
ner Gemeinde. Sie bilden das örtliche 
Mietniveau ab und werden entweder 
von der Gemeinde und/oder den Inte-
ressenverbänden der Mieter und Ver-
mieter erstellt. 
 
Nach der Gutachterausschussverord-
nung NRW können Gutachteraus-
schüsse auf Antrag der zuständigen 
Stelle auch Mietspiegel erstellen. 1990 
beauftragte die Stadt Hagen den Gut-
achterausschuss einen Mietspiegel für 
das Stadtgebiet zu erstellen. 
Unter Mitwirkung der Interessenver-
bände der Mieter und Vermieter wurde 
eine repräsentative Datenerhebung 
durchgeführt. Die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses übernahm die 
Erfassung und Auswertung der Umfra-
ge. Dabei wurden die Vorschriften des 
damaligen Miethöhengesetzes (MHG) 
vom 18.12.1974 beachtet. Die Auswer-
tung beruhte bereits auf mathematisch-
statistischen Verfahren. Der Mietspie-
gel wurde am 06.03.1991 vom Gutach-
terausschuss als Tabellenmietspiegel 
beschlossen und am Tag darauf vom 
damaligen Oberstadtdirektor Freuden-
berger als Mietspiegel der Stadt Hagen 
veröffentlicht (Abb. 89). Zu diesem 
Zeitpunkt war die Erstellung von Miet-
spiegeln durch Gutachterausschüsse 
noch nicht weit verbreitet. Die Gutach-
terausschüsse sind auf Grund ihrer 
Unabhängigkeit, der technischen Ein-
richtungen und ihrer Sachkunde ge-

eignet, Mietpreisspiegel verantwortlich 
aufzustellen. 
Seit 1991 hat der Gutachterausschuss 
Hagen 8 Mietspiegel beschlossen 
(1991, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 
2004 und 2007). Seit der Mietrechtsre-
form vom 01.09.2001 werden qualifi-
zierte Mietspiegel aufgestellt und be-
schlossen. Ein qualifizierter Mietspie-
gel muss nach § 558d BGB nach aner-
kannten wissenschaftlichen Grundsät-
zen erstellt sein, und er muss von der 
Gemeinde oder von Interessenvertre-
tern der Vermieter und Mieter aner-
kannt worden sein. 2002 beschloss der 
Gutachterausschuss den ersten quali-
fizierten Mietspiegel, der vom Ober-
bürgermeister der Stadt Hagen aner-
kannt wurde. 
 
Der Gutachterausschuss wird 2012 auf 
Grund eines Auftrags des Oberbür-
germeisters einen aktuellen Mietspie-
gel auf der Basis einer repräsentativen 
Befragung unter Mitwirkung der Inte-
ressenverbände und des Ressorts Sta-
tistik, Stadtforschung und Wahlen der 
Stadt Hagen erstellen und beschlie-
ßen.  
 
Für die Innenstadt Hagen wurde 2006 
in Zusammenarbeit mit der Universität 
Dortmund, Fakultät Raumplanung, 
Lehrstuhl für Bodenpolitik, Bodenma-
nagement und kommunales Vermes-
sungswesen eine Mietrichtwertkarte für 
Geschäftsraummieten erstellt. Die 
Mietrichtwertkarte beruht auf einer Um-
frage des Gutachterausschusses nach 
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der Miethöhe und dem Mietverhältnis  
bei Mietern und Vermietern von Ge-
schäftsräumen in der Hagener Innen-
stadt.  
Zusätzlich zu der Erhebung der Miet-
daten wurde von der Fakultät Raum-
planung der Universität Dortmund eine 
Passantenfrequenzzählung durchge-
führt, um Abhängigkeiten der Miethöhe  
 
 

von Fußgängerströmen, der Lage und 
den Bodenrichtwerten untersuchen zu 
können.  
Aus diesem Datenmaterial entstand 
die Mietrichtwertkarte 2006. Die Pas-
santenfrequenzzählung wurde 2008 
wiederholt, um die Auswirkungen der 
städtebaulichen Veränderungen der 
Innenstadt analysieren zu können. 
(Abb.92) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Abb. 89: Öffentliche Bekanntmachung des Mietspiegels 1991  
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Abb. 90: Titelblatt Mietspiegel 2007             Abb. 91: Inhaltsverzeichnis Mietspiegel 2007 
 
 
 
 
 
Abb. 92: Mietrichtwertkarte für Geschäftsraummieten in der Innenstadt Hagen 2006 
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Abb. 93: Ausflug zur Fa. Bilstein 1990 
 

Abb. 94: Einstieg in die Unterwelt der Kanäle 2003 
 

9.  Fortbildungsveranstaltungen des  
Gutachterausschusses 
 
 

In den ersten Jahren nach der 
Einrichtung des Ausschusses 
fanden in der Regel eintägige 
Informationsveranstaltungen mit 
abendlichem Programm statt. 
Daneben wurden aber auch be-
reits interessante halb- oder 
ganztägige Besichtigungen vor-
genommen. Der damalige Ge-
schäftsführer Lothar Demmrich 
hat diese Veranstaltungen in we-
nigen Worten treffend auf den 
Punkt gebracht. Ein Beispiel ist 
unter Abb. 93  zu finden. 
 
Mit den fortschreitenden 
höheren Anforderungen an Verkehrs-
wertgutachten wurde der Wunsch ge-
äußert, jährlich eine Fortbildungsver-
anstaltung gemeinsam zu besuchen. 
Eine solche mehrtägige Veranstaltung 
wurde das erste Mal 2005 beim Institut 
für Städtebau in Würzburg durchge-

führt. Es folgten Fortbildungen in Berlin 
(2x), Sinzig und Hamburg. Bemer-
kenswert ist die Fortbildung vom  
16. – 18.10.2008 beim Bundesverband 
der öffentlich bestellten und vereidigten 
sowie qualifizierten Sachverständigen 

(b.v.s.) in Berlin. 
Bemerkenswert deswegen, 
weil das gesamte Fortbil-
dungsprogramm von den 
Sachverständigen des 
Gutachterausschusses Hagen 
gestaltet worden ist. 
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Abb. G: Fachwerkhaus an der Dorfstr., Garenfeld



Kurioses aus 50 Jahren Gutachterausschuss-Sitzungen 
 

 

   83 

10. Kurioses aus 50 Jahren Gutachterausschuss-Sitzu ngen 
 
 
Nebengutachterliches eines ganz und gar westfälisch en Ausschusses…  
von Hartmut Nitsche 
 
Als ich 1981 als Sachverständiger die-
sem Ausschuss zugeteilt wurde, war 
Lothar Demmrich bereits seit Jahren 
Leiter der Geschäftsstelle und er sollte 
es auch noch jahrelang bleiben. Als 
Institution in „Fach und Wort“ hat er die 
Sprache und den Aufbau, allerdings 
auch die Grammatik, unserer Gutach-
ten geprägt wie kein anderer. (Leider 
ist er vor wenigen Wochen verstorben.) 
In den Privatgutachten vieler Sachver-
ständiger finden sich bis in die jüngste 
Vergangenheit manche seiner Formu-
lierungen wieder, so dass selbst im 
hintersten Winkel Nordrhein-
Westfalens erkannt werden kann: “Das 
ist ein Hagener Gutachten.“ Natürlich 
mit „Demmrich-Formulierungen“, deren 
logischer Sinn allerdings oftmals 
schwer verständlich erschien. 
Was sollte zum Beispiel heißen: “Das 
Grundstück ist in sich eben“, wenn es 
einfach nur eben war, oder “Zimmer-
mannsmäßige Holzdachkonstruktion“. 
Beide Begriffe konnten von mir erst 
nach jahrzehntelangem Ringen (Letz-
terer in „zimmermanngemäße Holz-
dachkonstruktion“) umgewandelt wer-
den. 
In meinem Tagebuch notierte ich da-
mals (18.1.2001): “Es ist wohl eher 
möglich, dass der Papst seine Äuße-
rungen über Schwangerschaftsverhü-
tung ins Gegenteil verkehrt, als dass 

ein gestandener Westfale ein einmal 
geschriebenes Wort zurücknimmt.“ 
Grundsätzlich ist es ja auch schwierig 
der sprachlich ethischen Verantwor-
tung eines für jedermann verständlich 
zu formulierenden Gutachtens nachzu-
kommen. 
Da kann es schon gelegentlich passie-
ren, dass ein „abgeschlepptes Pult-
dach“ zum „angeschleppten“ wird, oder 
ein Wendehammer zum „Wendelöffel“ 
mutiert. 
„Möckelsche Leibrentenbarwertfakto-
ren“ bleiben allerdings das Geheimnis 
der Gutachter und sind  auch weiterhin 
nicht erklärbar und damit auch gram-
matikalisch unwandelbar. „Rouladen“ 
statt „Rollladen“ basierte wohl hoffent-
lich eher auf einem Schreibfehler und 
wurde ebenso wie der “ganze 
Schumms, den die Stadt an der Ples-
senstrasse aufgekauft hat“, verworfen. 
„Postindustrielle Spontanvegetation“ 
als Bezeichnung für den Aufwuchs der 
Außenanlagen eines ehemaligen In-
dustriegrundstückes fand seine Ableh-
nung ebenso wie „in der Tallage von 
Wehringhausen ist alles unterentwi-
ckelt“. 
Formuliert und gestritten wurde eben 
auf westfälische Art! 
Legendär- auch sprachlich- waren und 
sind die oft mehrtägigen Fortbildungs- 
und Ausflugsfahrten unseres Gutach-
terausschusses. 
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Abb. 95: Nebengutachterliches 1991 
 

Unvergessen ein Abend in der „Depo-
nie 3“ in Berlin, als ein  Mitglied  das 
Ergebnis eines mehrstündigen Vortra-
ges eines „Bewertungspapstes“ auf 
den Punkt brachte: „Also Kinder, wir 
haben heute gelernt, man muss alles 
mitteln, was wiederum im Klartext 
heißt: Es wird alles auf die Hälfte redu-
ziert!“ (Unter den damals fröhlich de-
battierenden Anwesenden trat sofort 
Stille ein, denn solch westfälische Ma-
thematik war schwer zu verdauen.) 
Zum guten und versöhnlichen Ende 
lassen Sie mich noch sagen, dass „un-
ser Gutachterausschuss“ fachlich und 
menschlich der liebenswerteste in 
ganz Deutschland ist. Und das verdan-
ken wir nicht zuletzt unserem jetzigen  
-leider bald aus Altersgründen schei-
denden- Vorsitzenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 96: Nachberatung 2002 
 

Abb. 97: Fortbildung auf dem  
Rotweinwanderweg 2007 
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11.  Was bringt die Zukunft? 
 
Die durch das BBauG vorgegebenen 
Aufgaben der Gutachterausschüsse 
haben sich über Jahrzehnte vom 
Grundsatz her nicht verändert. Erst die 
Ereignisse der letzten fünf Jahre wer-
den zu einem Umgestaltungsprozess 
in der Bedeutung und Arbeitsweise der 
Gutachterausschüsse führen. Gemeint 
sind die Auswirkungen der Bankenkri-
se und die Entscheidung, die steuerli-
che Bewertung auf der Grundlage der 
von den Gutachterausschüssen abge-
leiteten wesentlichen Daten der Wert-
ermittlung vorzunehmen. 
Die Bankenkrise führte dazu, dass der 
Bedarf an Wertermittlungen für die Be-
leihung von Immobilien erheblich zu-
nahm und weiter zunehmen wird. Die 
wertmäßige Überprüfung der beliehe-
nen Immobilien wird in einer schnelle-
ren Taktfolge erfolgen müssen, zumal 
infolge der stark rückläufigen Bevölke-
rungsentwicklung in den Industrienati-
onen und besonders in Deutschland 
Immobilien nicht generell an Wert zu-
nehmen. Im Gegenteil in Gebieten des 
Stadtumbaus ist ein erheblicher Leer-
stand von Immobilien mit einem ein-
hergehenden Preisverfall festzustellen. 
Die Entwicklungschancen von Immobi-
lien und damit ihre Verkehrswerte sind 
viel differenzierter und standortabhän-
giger zu betrachten als in der Zeit der 
Immobilien-Hochkonjunktur, in der es 
zu einer Nivellierung der Bodenricht-
werte auf hohem Niveau kam. Als Fol-
ge davon fordern Kreditinstitute und 
Bausparkassen ein System, mit dem in 
wenigen Minuten die Kreditwürdigkeit 

einer Immobilie eingeschätzt werden 
kann. Diese Forderung führte zur Ent-
wicklung von sogenannten „Immobi-
lienrechnern“, mit denen der Kredit-
sachbearbeiter vor Ort mit wenigen 
Computereingaben einen Schätzwert 
der Immobilie ermitteln kann. Obwohl 
dieser Wert nicht voll belastbar ist, 
reicht er für eine erste Einschätzung, in 
vielen Fällen sogar für eine Kreditent-
scheidung aus. Auch zur wertmäßigen 
Überprüfung der Immobilie während 
der Laufzeit des Kredits ist ein solches 
Programm hilfreich. Diese Programme 
benötigen in der Regel aus dem Markt 
abgeleitete Umrechnungs- und Markt-
anpassungsfaktoren, die vorrangig 
durch die Gutachterausschüsse auf 
Grund der Verfügbarkeit von echten 
Kaufpreisen abgeleitet werden können. 
Da die Programme bundesweit einge-
setzt werden sollen, ist es erforderlich, 
dass die zur Wertfindung verwendeten 
Bewertungsmodelle einheitlich sind. 
Das wiederum führt zu der Forderung 
an die amtliche Wertermittlung, die 
entsprechenden Wertfaktoren nach 
einheitlichen Modellen und Grundsät-
zen abzuleiten. Dies ist bei den Gut-
achterausschüssen aber gerade nicht 
der Fall. Durch die teilweise Zustän-
digkeit der Länder und durch die Tat-
sache, dass Gutachterausschüsse bis-
her lokal agiert haben, bestehen in 
Deutschland verschiedenste Bewer-
tungsmodelle. Die dazugehörigen 
Wertfaktoren sind ausschließlich für 
die zugrundeliegenden Modelle zu 
verwenden.  
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Eine erfolgreiche Verwendung der 
Immobilienrechner erfordert, dass 
die amtliche Wertermittlung (Gut-
achterausschüsse) ihre Wertfakto-
ren (Liegenschaftszinssätze, Markt-
anpassungsfaktoren etc.) nach bun-
deseinheitlichen Standards ableitet. 
 
Mit dem Erbschaftssteuerreformgesetz 
wird die Verwendung der Daten der 
amtlichen Wertermittlung für steuerli-
che Zwecke vorgeschrieben. Dies ist 
die Konsequenz des Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils vom 07.11.2006, 
das die Verwendung steuerlicher Wer-
te auf der Grundlage von Verkehrswer-
ten einfordert. Auf Grund der Steuerge-
rechtigkeit sind Immobilienwerte für 
Steuerfestsetzungen nach gleichen 
Grundsätzen in Deutschland zu ermit-
teln. Dazu kommt noch, dass Finanz-
beamte nicht in jedem Einzelfall, eine 
Verkehrswertermittlung durchführen 
können. Es muss eine Pauschalbewer-
tung gefunden werden, die auf der 
Grundlage der amtlichen Wertermitt-
lung beruht und dem belastbaren Ver-
kehrswert sehr nahe kommt. Zur Lö-
sung dieses Problems könnte ebenfalls 
ein „Immobilienrechner“ beitragen. Ob 
mit oder ohne Immobilienrechner, in 
jedem Fall wird für eine so ausgestalte-
te steuerliche Bewertung ein bundes-
einheitliches Modell zur Ermittlung der 
wertrelevanten Vergleichsfaktoren un-
abdingbar sein. Zurzeit gelten diese 
Bewertungsgrundsätze nur zur Ermitt-
lung der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer. Das Problem verschärft sich, 
wenn auch die Ermittlung der 

Grundsteuer auf Verkehrswertbasis 
erfolgen muss. 
 
Eine gerechte und belastbare steu-
erliche Bewertung auf der Grundla-
ge der amtlichen Verkehrswerter-
mittlung kann nur aufgebaut wer-
den, wenn die Gutachterausschüsse 
ihre sonstigen zur Wertermittlung 
erforderlichen Daten nach bundes-
einheitlichen Standards ableiten. 
 
Danach kommen aus unterschiedli-
chen Ansätzen (von der Kreditwirt-
schaft und von der Finanzverwaltung) 
dieselben Forderungen auf die Gutach-
terausschüsse zu. Zusätzlich ist die 
Modelleinheitlichkeit auch für die Ver-
gleichbarkeit der Märkte in Deutsch-
land und Europa (Markttransparenz) 
erforderlich. 
 
Die durch das Erbschaftssteuergesetz 
in das Baugesetzbuch eingegangenen 
Änderungen gehen in die richtige Rich-
tung. Die Bundesregierung ist jetzt er-
mächtigt, neben Rechtsvorschriften zur 
Anwendung gleicher Grundsätze bei 
der Ermittlung der Verkehrswerte auch 
gleiche Grundsätze bei der Ableitung 
der für die Wertermittlung erforderli-
chen Daten einschließlich der Boden-
richtwerte festzusetzen. Zusätzlich ist 
die Einrichtung Oberer Gutachteraus-
schüsse verpflichtend, um auch damit 
die Standardisierung zu fördern. 
Gleichwohl schöpft die Bundesregie-
rung ihre Ermächtigung nicht voll aus 
und so ist es fraglich, ob sich einheitli-
che Standards in kurzer Zeit in 
Deutschland einstellen werden. In 
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NRW ist allerdings ein Stück des We-
ges bereits freiwillig beschritten wor-
den. Durch die unermüdliche Arbeit der 
Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
der Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte in Nordrhein-
Westfalen sind Empfehlungen zur An-
wendung gleicher Modelle ergangen. 
NRW beabsichtigt, die verbindliche 
Anwendung von Modellen für die nord-
rhein-westfälischen Gutachteraus-
schüsse einzuführen. Schließlich hat 
auch der Arbeitskreis der Vorsitzenden 
der Oberen Gutachterausschüsse  
2011 „Empfehlungen zu Ableitung 
sonstiger zur Immobilienbewertung 
erforderlicher Daten in Deutschland“ 
verabschiedet, um die Standardisie-
rung voranzutreiben. 
Aus meiner Sicht wird all das nicht 
ausreichen, um in absehbarer Zeit be-
lastbare nach einheitlichen Standards 
ermittelte Daten in Deutschland zu be-
kommen. Die Interessen der Länder 
und der einzelnen Gutachterausschüs-
se sind zu unterschiedlich, dass eine 
Selbstdisziplinierung zum Ziel führen 
könnte. Aus meiner Sicht hilft nur, dass 
der Bundesgesetzgeber von seinem 
Recht zum Erlass von Rechtsverord-
nungen Gebrauch macht. Allerdings 
geht das nur mit Zustimmung des 
Bundesrates. 
Hoffen wir auf eine glückliche Entwick-
lung, denn an der Einführung einheitli-
cher Standards geht kein Weg vorbei. 
Das Land NRW beabsichtigt, mit der 
Novellierung der Gutachterausschuss-
verordnung und nachgeordneten Er-
lassen die Standardisierung, insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen, mit 

Kraft anzugehen. Geplant sind die Ein-
richtung einer zentralen Kaufpreisdatei 
und die verbindliche Regelung von 
Bewertungsmodellen für die Ableitung 
der sonstigen Daten. 
 
Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte in der Stadt Hagen leitet 
Liegenschaftszinssätze und Sachwert-
faktoren nach den standardisierten 
Modellen der AGVGA ab. Mit Be-
schluss vom 21.10.2011 sind erstmals 
Immobilienrichtwerte für Wohnungsei-
gentum eingeführt worden. Hierfür lag 
auch ein einheitliches Modell der 
AGVGA zugrunde.  
Im nächsten Jahr liegt der Arbeits-
schwerpunkt in der Aufstellung eines 
neuen Mietspiegels für die Stadt Ha-
gen. Die Mietrichtwertkarte für Ge-
schäftsraummieten in der Innenstadt 
muss auch aktualisiert werden. Die 
Ermittlung von Immobilienrichtwerten 
soll auf weitere Objektarten ausge-
dehnt  werden und schließlich sind die 
zonalen Bodenrichtwerte zu verifizie-
ren. 
Die Einführung von Standards wird 
vehement unterstützt. 
 
Die Zukunft bringt viele neue Aufgaben 
für den Gutachterausschuss Hagen. – 
Packen wir sie gemeinsam an. 
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Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
in der Stadt Hagen  

 
 
 
 
 

 
Abb. 98: vor dem Aalto-Theater Essen, 2010
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